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Beginn der Sitzung: 16 Uhr 50 Minuten 

Vo r s i t z e n d e: Präsident Dr. Maleta, Zweiter 
Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner, Dritter 
Präsident Wallner. 

Präsident: Die Sitzung ist e r öf f n e t. 

Das amtliche P r o t o k o l l  der 145. Sitzung 
des Nationalrates vom 26. und 27. Juni so\vie 
vom 8. Juli 1969 ist in der Kanzlei aufgelegen, 
unbeanständet geblieben und gilt daher als 
genehmigt. 

K r a n k  gemeldet sind die Abgeordneten 
lng. Scheibengraf und Weikhart. 

Fragestunde 

Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. 
Ich beginne jetzt - um 16 Uhr 50 Minuten
mit dem Aufruf der Anfragen. 

Bundesministerium für Finanzen 

Präsident: 1. Anfrage: Abgeordneter Meißl 
( F PÖ ) an den Herrn Bundesminister für 
Finanzen, betreffend Novelle zum 1 1 .  Staats
vertragsdurchführungsgesetz. 

2487/M 

'Werden Sie einen IVlinisterialentwurf für 
eine Novelle zum 11. Staatsvertrags durch
führungsg-esetz (..r ug osla wien -Entscb ädigun�s
gesetz) ausarbeiten lassep, welche vorsiAht, 
daß die gegenständliche Anmeldefrist. deren 
knappe Bel2renzun/l zahlreiche Härtefälle ge
schaffen hat, wieder aufleht? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister für Finanzen Dr. Koren: 
Herr Präsident! Herr Abgeordneter! Ich freue 
mich, daß ich Ihnen die zweitausendste 
mündliche Anfrage in dieser Legislaturperiode 
beantworten darf. (Beifall bei der ÖV P.) 

Das 1 1. Staatsvert.ragsdurchführungsgesetz 
ist am 1. September 1962 in Kraft getreten, 
und die Entschädigungsfälle waren bis Ende 
1963 anzumelden. Seither haben sich einige 
Fälle herausgestellt, bei denen Betroffene erst 
nach diesem Termin die Enteignungsverfügun
gen Jugoslawiens erhalten haben. Es handelt 
sich dabei nach unserer Schätzung um 10 
bis 15  Fälle. Ich lasse die Möglichkeit prüfen, 
ob durch eine Novellierung diese Härtefälle 
ausgeschaltet werden könnten. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter MeißI: Herr Bundesminister! 
Ich danke für diese Antwort. Ich darf dazu 
noch fragen: Nach meinen Informationen ist 
die Zahl weit größer. Werden Sie bereit sein, 
auch eine größere Anzahl, wenn sie anfallen 
sollte, mit einzubeziehen � 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Koren: Herr Abge
ordneter! Ich glaube, diese Frage hängt nicht 
von der Zahl der Fälle ab. 

Präsident: 2 .  Anfrn,ge: Abgeordneter Doktor 
Geißler (Ö V P) an den Herrn Finanzminister , 
betreffend Förderung privater Investitionen. 

251ljM 
Welche Maßnahmen wurden zur För derung 

der privaten lnvestitionstätigkeit seitens des 
Finanzministeriums bisher in Angriff genom
men? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Koren: Herr Abge
ordneter! Ich darf zu dieser Materie sagen, 
daß in den letzten zwei Jahren etwa folgende 
Maßnahmen zur Förderung der privaten In
vesti tionstätigkeit ergriffen wurden: 

149. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 34

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 149. Sitzung - 10. Juli 1969 12915 

Bundesminister Dr. Koren 
Einmal die Schaffung des Entwicklungs

und Erneuerungsfonds und die Verabschiedung 
des dazugehörigen Bundesgesetzes, das be
kanntlich einen Haftungsrahmen von 2,5 Mil
liarden Schilling für Investitionszwecke in 
der Wirtschaft ermöglicht hat. 

Weiter möchte ich erwähnen: die Errichtung 
von neuen Kreditgarantiegesellschaften in den 
Bundesländern Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg und Wien, die im 
Verlaufe des letzten Jahres gegründet worden 
sind. Ferner die Aufstockung des Aktien
kapitals der Österreichischen Investitions
kredit AG. 

Dann möchte ich erwähnen, daß im Budget 
1 969 1,13 Milliarden Schilling für Kapital
zuschüsse, Darlehensgewährungen und ähn
liche investitionsfördernde Maßnahmen vor
gesehen sind; die näheren Details dazu sind 
dem Amtsbehelf auf den Seiten 604 bis 631 zu 
entnehmen. 

Ebenso möchte ich das Strukturverbesse
rungsgesetz erwähnen, das Investitionsvor
haben beziehungsweise U mstrukturierungen 
in der Wirtschaft fördert. 

Schließlich sind im heurigen Jahr Haftungen 
des Bundes in der Höhe von 1,4 Milliarden 
Schilling für Investitionsvorhaben in der Ge
samt wirtschaft , vor allem in der verstaat
lichten Industrie, übernommen worden. 

Präsident: Die Frage 3 wurde zurückgezogen. 

4. Anfrage: Abgeordneter Gabriele (ÖVP) 
an den Herrn Finanzminister , betreffend 
Leistungen des Bundes für soziale Wohlfahrt. 

2512/M 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Koren: Herr Abge
ordneter! Ich beabsichtige, in den Bundes
voranschlag für 1970 Ansätze aufzunehmen für 
Hilfe für österreichische Entwicldungsgebiete, 
Hilfe für österreichische Länder- und Ge
meindetheater, Zuschüsse zu Sportförderungen 
und ebenso Zuschüsse für den Fremdenverkehr. 

Selbstverständlich kann ich Ihnen heute 
noch nicht Auskunft über die Höhe der zu ver
anschlagenden Beträge geben. Überdies glau
be ich nicht, daß es möglich ist, wie Sie in 
Ihrer Frage betonen, allen Wünschen restlos 
zu entsprechen. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Bundesministerium für soziale Verwaltung 

Präsident: Anfrage 6 wurde zurückgezogen. 
7. Anfrage: Abgeordneter Melter (FPÖ) an 

die Frau Bundesminister für soziale Verwaltung, 
betreffend Richtlinien für die Bestellung zum 
Aufsichtskommissär bei einem Sozialversiche
rungsträger . 

2483/M 
Wurden die Voraussetzungen für die Be

stellung zum Aufsichtskommissär bei einem 
Sozialversicherungsträger durch generelle Richt
linien geregelt! 

Präsident: Bitte, Frau Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor: Herr Abgeordneter Melter! Es gibt 
keine Richtlinien für die Bestellung von Auf
sichtskommissären. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Wie hoch waren in den letzten drei .Jahren Abgeordneter Melter: Ihrer Auskunft kann 
die Leistungen des Bundes für die soziale also entnommen werden, daß die Bestellung 
Wohlfahrt? von Aufsichtskommissären ziemlich freihändig 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Koren: Herr Abge
ordneter! Für soziale Wohlfahrt wurden in 
den Jahren 1967 bis 1969 jeweils ausgegeben: 
19,6 Milliarden Schilling, 21 Milliarden Schil
ling und 22,4 Milliarden Schilling. Für 1967 
handelt es sich um Zahlen des Rechnungs
abschlusses, für 1 968 und 1969 um Zahlen des 
jeweiligen Bundesvoranschlages. 

Präsident: 5. Anfrage: Abgeordneter Peter 
(F PÖ) an den Finanzminister, betreffend 
Zweckzuschüsse des Bundes. 

durchgeführt wird. Es war nun in letzter Zeit 
auffallend, daß bei der Landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherungsanstalt ein noch 
ziemHch junger Beamter zum Zuge gekommen 
ist. Und nun ergibt sich daraus die Frage, 
welche sachlichen Gründe für Sie maßgeblich 
waren, den Herrn Dr. Zumpfe als Aufsichts
kommissär zu bestellen, im Vergleich zu anderen 
Beamten in Ihrem Hause, die zweifellos auf 
Grund ihrer größeren Diensterfahrung wahr
scheinlich bessere Eignung besessen hätten. 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr Abge-
2490/M ordneter Melter! Ausschlaggebend ist die per-

Wird dem zuletzt mit Schreiben vom 19. Juni sönliche und fachliche Eignung. Andere Mo-
1ge9 (GZ. VST. 154/22-69) an Sie heran- mente werden ni�ht berücksichti?t. Aber ",-ir 
�etragenen Apliegen der Bundesländer, be- hören doch allseIts, daß auch dIe Jugend m 
treffend Zweckzuschüsse des Bundes gemäß verschiedenen Funktionen und Positionen be§ 18 FAG. 1967, bei der Erstell�g des Bundes- t rücksichtigt werden soll. Dem haben wir auch finanzgesetzes 1970 unbeschrankt Rechnung 

. R h getragen werden? hIer ec nung getragen. 
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Präsident: Zweite Zusatz frage. 

Abgeordneter Melter: Die Jugend soll zwei
fellos immer berücksichtigt werden, wenn sach
liche Gesichtspunkte dafür sprechen. Aber 
allein die Jugend ist noch kein sachlicher Ge
sichtspunkt. 

Ich möchte demzufolge also wissen, was 
außer der Jugendlichkeit die Voraussetzungen 
und die Qualifikationen waren, die Sie veranlaßt 
haben, diesen jüngeren Beamten anderen vor
zuziehen. (Rufe bei der S p(J," Die 0 V P !) 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Nein, nicht die 
ÖVP, sondern - das habe ich zuvor gesagt -
die persönliche und fachliche Eignung. Und 
dieser Dr. Zumpfe war schon einige Jahre auf 
dem Gebiet der Kontrolle tätig und kann aus 
diesem Grunde auch in einer solchen Funktion 
tätig sein. 

Präsident: Die 8. Anfrage wurde zurück
gezogen. 

9. Anfrage: Abgeordneter Melter (F PO) an 
die Frau Sozialminister, betreffend Novelle 
zum ASVG. betreffend Hilflosenzuschuß. 

2484/M 

Weden Sie einen Ministerialentwurf für 
eine Novelle zum ASVG. ausarbeiten lassen, 
welcher vorsieht, daß der Hilflosenzuschuß 
im Falle der Hilflosigkeit auch auf Antrag der 
Ehegattin des Pensions beziehers gewährt wird ? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr A bge
ordneter Melter! Der Hilflosenzuschuß ist eine 
Leistung der Sozialversicherung, die unter den 
im Gesetz umschriebenen Voraussetzungen 
Leistungsbeziehern zu gewähren ist. Der Hilf
losenzuschuß würde voraussichtlich den Cha
rakter einer Versicherungsleistung verlieren, 
würde er, so wie Sie dies in Ihrer Anfrage an
geregt haben, auch auf Antrag der Ehegattin 
eingeräumt werden. 

Präsident: Zusatzfrage. 

Abgeordneter Melter: Darf Ihrer Anfrage
beantwortung, Frau Minister, entnommen wer
den, daß Sie nicht die Absicht haben, in diesem 
Bereich irgendwelche Schritte zu unternehmen, 
daß man gewisse Leistungen auch in solchen 
Fällen gewähren kann 1 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr A bge
ordnet er Melter! Sicher ist zu überlegen, ob 
für hilflose Ehegattinnen eine Leistung zu 
erbringen ist. Aber ich glaube, daß eine solche 
Leistung einen Fürsorgecharakter hat und 
über das Försorgegrundsatzgesetz beziehungs
weise über die Fürsorgegesetze der Länder zu 
tragen wäre. 

Präsident: 10. Anfrage: Abgeordneter Sup
pan ((J V P) an die Frau Sozialminister , be
treffend Information über Förderungsmöglich
keiten gemäß Arbeitsmarktförderungsgesetz. 

2509/M 

Was wird seitens des Sozialministeriums 
unternommen, um die Öffentlichkeit über die 
Förderungsmögliohkeiten zu informieren, die 
durch das Arbeitsmarktför-derungsgesetz für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschaffen 
wurden? 

Präsident: Frau Minister. 

Bundesminister Grete Rehor: Herr Abge
ordneter Suppan! Unser Ressort war bemüht, 
seit Beginn dieses Jahres einerseits durch 
Presseaussendungen, andererseits durch Ein
schaltung der Massenmedien laufend das Inter
esse der Öffentlichkeit auf das Gesetz und seine 
Förd�rungsmöglichkeit zu lenken. Darüber 
hinaus hat das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung bereits im Mäi-z dieses Jahres die 
sehr populär gehaltene Broschüre "Laß dir hel
fen" - sie ist den Abgeordneten des Hauses 
bekannt, weil wir sie allen Abgeordneten über
mittelt haben den Arbeitsämtern 
und den Interessenorganisationen übergeben, 
sodaß eine Breitenwirkung entstanden ist. 
Ich wiederhole: einerseits durch Zeitungen, 
andererseits durch die Massenmedien und durch 
diese auf klärende Broschüre. 

Präsident: Danke, Frau Minister. 

Bundesministerium für Landesverteidigung 

Präsident: 11. Anfrage: Abgeordneter Töd
ling ((JVP) an den Herrn Bundesminister für 
Landesverteidigung , betreffend Ausrüstung 
der Landwehr. 

2475/M 

In welchem Umfang wird im Laufe des 
Jahres 1969 die Ausrüstung der Landwehr
verbände mit Panzerabwehrwaffen durchge. 
führt ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Landesverteidigung Dok- . 
tor Prader: Herr Abgeordneter! Die be
stehenden Landwehrverbände werden noch 
heuer zur Gänze mit den notwendigen Panzer
abwehrwaffen ausgerüstet sein, und zwar mit 
dem Panzerabwehrrohr 8,4 cm und 9 om. 

Nächstes Jahr sollen schwere Kompanien zu
sätzlich aufgestellt werden; auch für dieses 
Jahr ist die gänzliche Ausrüstung dieser Kom
panien vorgesehen. 

Präsident: Die 12. Anfrage wurde zurück
gezogen. 
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Präsident 
1 3. Anfrage: Abgeordneter Mayr (ÖV P) 

an den Herrn Verteidigungs minister, be
t.reffend Umrüstung des Kraftfahrzeugparks 
des Bundesheeres. 

2524jM 

In welchem Ausmaß konnte die Umrüstung 
des Kraftfahrzeugparks des Bundesheeres auf 
österreichische Kraftfahlzeuge verwirklicht 

werden? 

Präsident: Herr Minister. 

Bundesminister Dr. Prader: Herr Abge
ordneter! Das Bundesheer besitzt derzeit be
reits insgesamt 2800 Fahrzeuge österreichischer 
Erzeugung; das entspricht einem Prozent
anteil von etwa 36 Prozent am gesamten Kfz
Bestand. Durch das Sofortprogramm wird die 
zusätzliche Anschaffung von 1000 weiteren 
Lastkraftwagen österreichischer Provenienz er
möglicht. 

Präsident: Die 14. Anfrage wurde zurück
gezogen. 

Danke, Herr Minister. 

Die Anfragen sind erschöpft. Somit ist die 
Fragestunde b e e n d e t. 

Die in der letzten Sitzung als eingebracht 
bekanntgegebene Regierungsvorlage (1378 der 
Beilagen): Bundesgesetz zum Abschluß der 
Vorbereitung der Bereinigung der Rechts
ordnung des Bundes (Zweites Rechtsbereini
gungs-Vorbereitungsgesetz), we i s e  ich dem Ver
fassungsausschuß z u .  

Den B e r i cht der Bundesregierung über den 
Einsatz elektronischer Datenverarbeitungs
anlagen in der Bundesverwaltung w e i s e  ich 
dem Finanz- und Budgetausschuß z u .  

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 2 bis einschließlich 6 
der heutigen Tagesordnung, das sind alle Be
richte des Ausschusses für soziale Verwaltung, 
unter einem abzuführen. Falls dieser Vorschlag 
angenommen wird, werden zunächst die Be
richterstatter ihre Berichte geben. Die Debatte 
erfolgt dann gemeinsam, die Abstimmung 
selbstverständlich getrennt. Einspruch 
wird nicht erhoben. 

1. Punkt: Bericht des Bautenausschusses über 
die Regierungsvorlage (1192 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Wasserbauten
förderungsgesetz geändert wird (1368 der Bei-

lagen) 

Präsident: Wir gehen in die T a g e s o r d n u n g  
ein und gelangen zum 1. Punkt: Änderung 
des Wasserbautenförderungsgesetzes. 

Berichterstatter Breiteneder : Herr Präsi
dent 1 Hohes Haus 1 Der vorliegende Entwurf 
einer Novelle zum Wasserbautenförderungs
gesetz hat eine größtmögliche Intensivierung 
der Wasserversorgung und Abwasserbeseiti
gung im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
des Wasserwirtschaftsfonds zum Ziel. Dieses 
Ziel soll erreicht werden durch Bildung räum
licher und sachlicher Schwerpunkte, Einbe
ziehung der gewerblichen und industriellen 
Abwasserreinigung - einschließlich jener des 
Bergbaues - in die Förderung durch den 
Fonds sowie Erhöhung des höchstzulässigen 
Zinssatzes. Förderungsmaßnahmen sollen fer
ner grundsätzlich nui' in Form von Darlehen 
erfolgen. 

Der Bautenausschuß hat zur Vorbehandlung 
des Gesetzesentwurfes in seiner Sitzung vom 
18. Juni 1969 einen zehngliedrigen Unteraus
schuß eingesetzt, dem die Abgeordneter Dok
tor Bassetti, Breiteneder, Frühbauer, Ing. Hel
bieh, Marwan-Sehlosser, Regensburger, Robak, 
Dr. van Tongel, Wielandner und Zingler ange
hörten. Dieser Unterausschuß hat dem Bauten
ausschuß in der Sitzung vom 7 .  Juli 1969 Bericht 
erstattet und sieben Abänderungsvorschläge 
unterbreitet. Neben verschiedenen Klarstel
lungen und einer Bestimmung über das ln
krafttreten der Vorlage soll dadurch insbeson
dere eine bessere Flexibilität der vorgesehenen 
Förderungsdatlehen erreicht werden. Die vor
geschlagenen Abänderungen wurden vom Bau
tenausschuß einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der 
Bautenausschuß den A n t r a g, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorge
legten Gesetzentwurf (1192 der Beilagen) 
unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen 
Abänderungen die verfassungsmäßige Zustim
mung erteilen. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident: Der Herr Berichterstatter be
antragt, General- und Spezialdebatte unter 
einem vorzunehmen. - Einwand wird nicht 
erhoben. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete lng. Helbich. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter lng. Helbich (ÖVP): Herr 
Präsident! Hohes Haus! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die Wasserbauten
förderungsnovelle, die wir jetzt beschließen, 
stellt eine sehr entscheidende Maßnahme für 
die ·Wasserwirtschaft dar. Mit zunehmender 
Industrialisierung und fortschreitender Mecha

Berichterstatter ist der 
Breiteneder. Ich bitte 

Herr Abgeordnete ,' nisierung und vermehrter Anwendung chemi
um den Bericht. scher Produkte in allen Zweigen der Wirtschaft 
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Ing. Helbich 
und im Haushalt ist der Wasserbedarf in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert sehr, sehr 
stark angestiegen. Der Wasserbedarf pro 
Kopf der Bevölkerung kann als Wertmesser 
des Lebensstandards angesehen werden. Einer
seits mit Stolz und andererseits mit Sorge stellen 
wir fest, daß der Wasserbedarf in den letzten 
Jahren immer stärker steigt. (Präsident Dipl.
lng. Waldbrunne r übernimmt den Vorsitz.) 

So haben der Haushalt und die Kleingewerbe
betriebe im vergangenen Jahr rund 600 Mil
lionen Kubikmeter Wasser benötigt, die land
wirtschaftlichen Betriebe rund 350 Millionen 
Kubikmeter W aas er pro Jahr, und für die 
industrielle Nutzung waren 1,5 Milliarden 
Kubikmeter Wasser vorgesehen. Der jährliche 
Anstieg wird in den nächsten Jahren zwischen 
3 bis 5 Prozent betragen. Die beachtlichsten 
Zuwachsraten sind - wie ich schon sagte -
in den letzten Jahren aufgetreten. Während 
noch vor 50 Jahren der Bedarf pro Kopf der Be
völkerung im Schnitt durch das ganze Land 151 
betrug, ist der jetzige Bundesdurchschnitt 
250 1 und in den westlichen Bundesländern 
sogar 350 1 pro Tag. 

Aus dieser Situation heraus war es not
wendig, daß man im Jahre 1959 den Wasaer
wirtschaftsfonds geschaffen hat, der sich - so 
kann man wohl sagen - sehr segensreich aus
gewirkt hat. Zurzeit werden 54 S pro Ein
wohner und Jahr für Wasserversorgungs
anlagen ausgegeben; das ist das Dreifache 
gegenüber 1965. Und zurzeit werden 105 S 
pro Kopf und Jahr für Abwasserbeseitigungs
anlagen ausgegeben; das ist das Doppelte 
gegenüber 1965. Wir sehen also, daß gerade 
in den letzten Jahren besonders starke Steige
rungen festzustellen waren. 

Die fast 4 Milliarden Schilling, die aus dem 
Wasserwirtschaft.sfonds bis jetzt ausgegeben 
wurden, ermöglichten ein Bauvolumen von 
rund 9 Milliarden Schilling. Das Interessante 
ist, daß 70 Prozent davon in den letzten vier 
Jahren ausgegeben wurden. Das Bauvolumen 
betrug im Jahre 1949 nur 30 Millionen, 1960 
117 Millionen, im vergangenen Jahr war es 
bereits über eine Milliarde. Daraus ist sehr 
deutlich ersichtlich, daß eine zielstrebige Was
serwirtschaftspolitik des Bautenministeriums 
und der Regierung betrieben wird. Wenn wir 
den Siedlungswasserbau näher betrachten, 
können wir feststellen, daß wir mit diesem 
Bauvolumen bereits ungefähr das Bauvolumen 
der Elektrizitätswirtschaft Österreichs erreicht 
haben. 

Wir stehen aber noch vor sehr, sehr großen 
Problemen. Eine Vorschau hat ergeben, daß 
noch ungefähr 40 Milliarden Schilling für den 
Siedlungswasserbau aufgenommen werden müs
sen, und zwar 28 Milliarden Schilling für die 

Abwässerbeseitigung und 12 Milliarden Schil
ling für die Wasserversorgung, also für die Zu
leitung und für Wasserleitungen, und 3 bis 4 
Milliarden Schilling für Industri eab wässer . 

Da der Wettbewerb auf den Weltmärkten 
immer größer wird, ist es erfreulich, daß auf 
Grund dieser Novelle nun auch die gewerb
lichen und industriellen Betriebe einbezogen 
werden können, denn das Kapital der indu
striellen und gewerblichen Betriebe wird be
nötigt, um es für Rationalisierungsmaßnahmen, 
für Umstellungsmaßnahmen, für Struktur
verbesserungsmaßnahmen heranzuziehen. Die 
innerbetrieblichen Abwässer können daher 
auf Grund dieser Novelle einbezogen werden. 
Der diesbezügliche Bedarf wird in den nächsten 
10 Jahren rund 2 Milliarden Schilling sein. 
Die gewerbliche und industrielle Wirtschaft 
haben schon in den letzten Jahren sehr viel 
getan. Von 1950 bis 1966 haben sie aus Eigen
mitteln bereits 1,3 Milliarden Schilling auf
gewendet, für den laufenden Aufwand wurden 
ebenfalls 1,2 Milliarden ausgegeben, sodaß die 
gewerblichen und industriellen Betriebe in den 
letzten 16 Jahren für Abwasserreinigung be
reits rund 2,5 Milliarden Schilling ausgegeben 
haben. 

Wer sind nun in Österreich die industriellen 
Wasserverbraucher, wenn man so sagen kann 1 
Am meisten sind es die Betriebe der Eisen
hütten. Diese Eisenhüttenbetriebe beanspru
chen 35 Prozent des industriell verwerteten Was
sers, die Papierverarbeitung und -erzeugung 
22 Prozent, die chemische Industrie 20 Pro
zent, die Nahrungs- und Genußmittelindustrie 
9 Prozent und sonstige Betriebe 14 Prozent. 

Es wird oft die Frage gestellt: Wo kommt 
denn das Geld für den Wasserwirtschaftsfonds 
her 1 Betrachten wir einmal kurz den Wasser
wirtschaftsplan des Jahres 1969. Rund 14 Mil
lionen Schilling kommen aus Bundesmitteln, 
Anleihen 300 Millionen, Beiträge gemäß Was
serbautenförderungsgesetz 1964 337 Millionen, 
Darlehenstilgungen, also Rückflüsse, rund 
70 Millionen, Zinsen aus genehmigten Dar
lehen 7 Millionen, Veranlagungszinsen 2,8 Mil
lionen, zusammen also rund 730 Millionen Schil
ling sieht der Wirtschaftsplan für das Jahr 1969 
vor. Das sind gewaltige Beträge. Es ist schon, 
wie ich vorhin erwähnt habe, gerade in den 
letzten Jahren ein gewaltiger Anstieg zu ver
zeichnen gewesen. Während das Bauvolumen 
von 1949 bis 1959, also in den Jahren, in denen 
der Fonds noch nicht existierte, nur 957 Mil
lionen Schilling betrug, hat das Bauvolumen 
von 1959 bis 1968 rund 2,4 Milliarden betragen, 
das ist der zweieinhalbfache Betrag. Das 
heißt, der Fonds hat sich sehr stark und gut 
ausgewirkt. 

149. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)6 von 34

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 149. Sitzung - 10. Juli 1969 129 1 9  

Ing. Helbieh 
Das ersehen wir auch aus einer anderen 

Statistik, die besagt, daß die Mittel von 1959 
bis 1965 nur 30 Prozent betragen haben und 
von 1 966 bis 1 969 70 Prozent. Wir stehen also 
vor einer großen WeUe der Wasserzufuhr und 
der Wasserreinigung. 

Die nächste Frage lautet: Was ist mit diesen 
Milliardenbeträgen in den letzten 10 Jahren 
geschehen 1 Von 1 959 bis 1969 konnten 
1007 öffentliche Wasserversorgungsanlagen er
richtet werden, also 1007 Wasserleitungen! 
Jeder, der draußen lebt, weiß, was eine neue 
Wasserleitung für einen Ort bedeutet, wie ent
scheidend daH für die Haushalte, Betriebe und 
die gesamte Gemeinschaft ist; eine sehr, sehr 
erfreuliche Tat! 98 Einzelwasserversorgungs
anlagen konnten gebaut werden. Sie dienen 
hauptsächlich - den bäuerlichen Betrieben und 
den bäuerlichen Dienstnehmern in der Land
wirtschaft. Es sind vor allem Betriebe der 
Landwirtschaft versorgt worden, die in Streu
lagen, im Gebirge gelegen sind, in entlegenen 
Gebieten, die in Entwicklungsgebieten ihre 
Heimstätten haben. Diese Maßnahmen, wenn 
es auch nur wenige sind, haben dazu beige
tragen, eine Strukturverbesserung so mancher 
Betriebe zu erreichen. 

Wenn wir uns fragen: Wie wird es auf diesem 
Gebiete weitergehen 1, dann sehen wir, daß wir 
Österreicher auf dem Sektor der Wasserver
sorgung wirklich vorbildlich sind. Wenn wir 
unseren Blick auf internationale Zahlen wer
fen, dann können wir feststellen, daß wir 
hier als fortschrittlich bezeichnet werden 
können. Während es in den Vereinigten Staaten 
von Amerika zum Beispiel für Wasser
versorgungsanlagen überhaupt keine Zuschüsse 
gibt, gibt es in Frankreich nur 4,5 Prozent, 
in der Schweiz keine Förderung, in Deutsch
land 6 Prozent Förderung, und in Österreich 
haben wir eine Beteiligung mit langfristigen 
Darlehen von 38,4 Prozent. Der Bund stellt 
beachtliche Mittel, langfristig und zu günstigen 
Zinssätzen, zur Verfügung. Natürlich könnte 
man darüber diskutieren: man möchte mög
lichst lange Zeitspannen haben und möglichst 
niedrige Zinssätze. Der Fonds hat aber nur 
begrenzte Mittel. Im Unterausschuß sind wir 
übereingekommen, daß man eben einen Zins
satz zwischen 1 und 3 Prozent wählt, sodaß 
eine wirtschaftlich stärkere Gemeinde mit 
3 Prozent Zinsen belastet werden kann und 
eine wirtschaftlich schwächere Gemeinde mit 
nur 1 Prozent. 

Ähnlich ist es bei den Kanalisations- und 
Kläranlagen. Hier gibt es in den Vereinigten 
Staaten nur Zuschüsse beziehungsweise Dar
lehen mit 21 Prozent des Bundes und 7 Pro
zent des Bundesstaat-es, in Frankreich gibt es 
für Kanalisationsanlagen überhaupt nichts, 

in der Schweiz 3 Prozent des Investitions
aufwandes, in Deutschland 6,3 Prozent, und in 
Österreich sind 46,8 Prozent des Kosten
aufwandes in den letzten 10 Jahren durch den 
Bund zur Verfügung gestellt worden. 

Hohes Haus! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Das Wasser kennt keine Grenzen, 
es geht über Länder und Grenzen hinweg. 
Ein gesundes, klares Wasser ist volkswirt
schaftlich entscheidend. Daher begrüßen und 
bejahen wir die vorliegende Novelle. Auf dem 
Wassersektor - kann wieder einmal gesagt 
werden - hat Österreich Vorbildliches ge
leistet. (Bei/all bei der (j V p.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Wielandner das Wort. 

Abgeordneter Wielandner (SPÖ): Hohes 
Haus! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mein Herr Vorredner hat bereits sehr intensiv 
darauf hingewiesen, von welcher Bedeutung 
das Wasser in der ganzen Welt, selbstver
ständlich auch in Österreich, ist. Ich darf 
mich daher auf einige grundsätzliche Bemer
kungen beschränken. 

Ich darf darauf verweisen, daß die Steige
rung des Verbrauches an Trinkwasser in 
den letzten Jahrzehnten sehr intensiv war. 
Im Jahre 1912 verbrauchte Wien pro Person 
etwa 60 I pro Tag, im Jahre 1948 178 I 
und im Jahre 1965 bereits 301 1. Das 
ist von 1912 bis 1965 eine Steigerung um 
400 Prozent. In Graz sind die Verhältnisse 
nicht so kraß, aber immerhin ist man auch 
von 100 1 pro Tag auf 217 und in Linz 
von 100 auf 249 1 gekommen; in Prozenten 
ausgedrückt, beträgt die Steigerung in Graz 
117 Prozent und in Linz 149 Prozent. 

Aber für uns spielt nicht nur das Trink
wasser eine beträchtliche Rolle, auch die 
Industrie, die Kraftwerke, die Landwirtschaft 
brauchen dieses lebenserhaltende Element. 
Für die Herstellung einer Tonne Stahl sind 
beispielsweise 250 t Wasser notwendig, 
für die Herstellung einer Tonne Zellstoff, 
Papier und so weiter sind etwa 200 bis 1000 m3 
Wasser notwendig. Für die Erzeu
gung emes Volkswagens sind ungefähr 
7,2 m3 mit anderen Worten: 
7200 I - Wasser erforderlich. Für die 
Erzeugung von 100 I Bier sind je nach 
der Art des Betriebes 1000 bis 3000 I 
Wasser notwendig. 

Die vielseitige Verwendung dieses Elementes 
ergibt sich aus den Zeitungsmeldungen, die 
wir immer wieder im reichen Maße vorfinden, 
und zwar gerade in der letzten Zeit. Man 
könnte hier in den Zeitungsmeldungen wühlen. 
Sie brauchen keine Sorge zu haben, ich werde 
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Wielandner 
das nicht alles zur Verlesung bringen. ( Ruf 
bei der () V P: Wir haben das alles gelesen !) 
Wir wollen Sie schließlich und endlich hier 
im Hohen Hause nicht auswässern. 

Ich möchte immerhin eine Zeitungsmeldung 
herausgreifen. Wir haben - vor wenigen 
Tagen, möchte ich sagen - in den Zeitungen 
gelesen: "Trinkwasseralarm in Holland". Es 
ist davon berichtet worden, daß der Rhein 
etwa 40 Millionen tote Fische mit sich ge
führt hat. Das ist dadurch entstanden, daß 
Abwässer in diesen Strom geleitet wurden. 
Diese Abwässer hätten vorher durch Klär
anlagen geleitet werden müssen. 

Die Bedeutung dieser Fragen, nicht nur 
die der Trinkwasserversorgung, sondern auch 
die der Abwasserbeseitigung, zwingt uns, 
noch ein wenig mehr in diese Materie hinein
zusteigen. Was sind die - ich möchte sagen: 
sieben - Faktoren für die Gewässerver
schmutzung � 

Erstens die Krankheitserreger. Ich darf 
an die Misere, an die Typhuserkrankungen 
in Oberösterreich vor einiger Zeit erinnern. 
Man hat zuerst in den Zeitungen gelesen, 
der Eisverkäufer hätte seine Kübel in der 
Donau ausgewaschen. Ich könnte mir schon 
vorstellen, daß solche Vorkommnisse die 
Ursache für eine derartige Epidemie sind, 
wenn sich auch in weiterer Folge dann etwas 
anderes herausgestellt hat. 

Ich darf ganz kurz auf die Auswirkungen, 
die dadurch entstanden sind, hinweisen. Ich 
bin Obmann eines Fremdenverkehrsgebiets
verbandes im Lande Salz burg - in diesem 
Verband sind 19 Gemeinden zusammengefaßt
und mußte bei der letzten Sitzung feststellen, 
daß etwa 900 Gäste nicht in diesen Gebietsver
bandsbereich gekommen sind. Das ergibt bei 
einer 14tägigen Aufenthaltsdauer etwa 12.600 
Nächtigungen. Das ist sicher von Bedeutung für 
die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft 
in diesem Gebiet. Wir hören ja von den 
oberösterreichischen Kollegen, daß sich die 
Dinge dort viel ärger ausgewirkt haben. Ich 
darf daher feststellen, daß wir nicht genug 
darauf achten können, daß die Krankheits
erreger von unseren Trinkwasserversorgungs
anlagen beziehungsweise von unseren Ab
wässern, die in die Flüsse geleitet werden, 
ferngehalten werden. 

Zweitens geht es um die Gewerbe- und 
Industrieabwässer. Es wurde bereits vom Herrn 
Kollegen Helbich darauf hingewiesen, daß 
hier sicherlich verschiedene Gefahren abge
wendet werden. konnten. Aber trotzdem 
haben wir noch immer Arsenverbindungen, 
radioaktive Substanzen in den Abwässern, 
die insbesondere von den älteren Betrieben 
kommen, festgestellt. Es ist erfreulich, daß 

zumindest für die erste Förderung etwa 
13  Millionen Schilling für die Industrie im 
Bundeshaushalt vorgesehen worden sind. Ich 
betone das ganz besonders, denn wir haben 
ja in den Gemeinden diese großen Sorgen 
mit der Wasserversorgung. Wenn man dort 
die Mittel geschmälert hätte, wäre man sicher
lich einen falschen Weg gegangen. 

Es ist dann noch auf die fäulnisfähigen 
organischen Substanzen hinzuweisen, die in 
den nicht gereinigten Abwässern der Haushalte 
aus leider sehr vielen Städten zu finden sind. 
Wir hoffen doch, in den nächsten zehn Jahren 
hier zu Rande zu kommen. 

Der nächste, vierte ungelöste Punkt betrifft 
insbesondere organische Substanzen aus Berg
und Hüttenbetrieben, den mineralischen 
Industriemüll und so weiter. Ich darf mich 
selbst daran erinnern, daß ein völlig grauer 
Bach von Mühlbach herausfließt. Dort ist 
ein Kupferbergbaubetrieb, der für dieses 
Gebiet sehr wichtig ist. Die Frage der Rein
haltung dieses Baches konnte bisher nicht 
befriedigend gelöst werden. 

Dann kommen die Salze, die gelösten Sub
stanzen, die gewissermaßen aus den landwirt
schaftlich genutzten Böden stammen: Phosphor, 
Nährsalze, Stickstoff und so weiter. 

Dann kommen die Fette und die Öle, ins
besondere von den Tankwagen. 

Schließlich und endlich kommt etwas, dem 
man vielleicht zuwenig Bedeutung zumißt, 
das sind die waschaktiven Mittel, die in den 
Haushalten verwendet werden. 

Wir müssen also die dringende Forderung 
aufstellen, daß hier ein Zusammenwirken 
aller zuständigen Stellen erfolgt, damit wir 
dieser Sorgen Herr werden, damit wir unsere 
Gewässer so rein wie möglich halten. 

Wir müssen uns die Frage vorlegen, wie die 
Entwicklung in der Zukunft sein würde, 
wenn wir uns dieser ganzen Sorge nicht 
besonders widmen würden. Wo würden die 
Industriestandorte sein, wenn das Grund
wasser erschöpft ist und das Wasser der 
nächstgelegenen Flüsse durch Abwässer anderer 
Betriebe als Nutzwasser unverwendbar ist � 
Was würde aus den Stauräumen unserer 
Kraftwerke, wenn der Abfall und Faulschlamm 
diese Stauräume füllen würde 1 Wo würden 
die Städte ihr Trinkwasser gewinnen, wenn 
das Grundwasser verseucht und vergiftet 
würde 1 Wo würde die Landwirtschaft das 
Wasser für ihre Tierhaltung hernehmen, wenn 
die Flüsse und Bäche Stoffe enthalten würden, 
die für den Boden, für die Tiere und für die 
Pflanzen schädlich sind � Wo würden diese 
Betriebe das Wasser hernehmen � 
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Wielandner 
Schließlich und endlich die letzte Frage: 

Was würden unsere Seen noch für einen Wert 
haben, wenn keine Urlauber mehr zu ihnen 
kämen, weil die Ufer verschmutzt sind, weil 
die Seen durch Algen unappetitlich gemacht 
wurden und weil das Wasser gewissermaßen 
schon stinkt � 

Wir haben derartige I)inge bereits erlebt, 
beispielsweise am Mattsee im Salzburger 
Raum. Von dort sind sehr viele Gäste abge
reist, weil aus dem benachbarten Wallersee 
durch Zugvögel Algen herübergebracht worden 
sind und das Wasser verschmutzt ist. Nun 
ergibt sich die Frage, was wir dagegen tun. 

Wir haben im Jahre 1948 einen Wasser. 
wirtschaftsfonds geschaffen. Wir haben jetzt 
eine Novelle zum Wasserbautenförderungs
gesetz zu beschließen. Ich darf feststellen, 
daß der erste Entwurf, der vom Ministerium 
versandt worden ist, fast von allen begutach
tenden Stellen negativ begutachtet worden 
ist. Zum Beispiel hat der Gemeindebund 
festgestellt, daß das Ziel nicht erreicht wird, 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden wurde nicht Rechnung getragen. 
Daher kam von dort eine grundsätzliche Ab
lehnung. 

Wir haben darüber hinaus festgestellt, 
daß die oberösterreichische Landesregierung 
in ihrer Stellungnahme ausgeführt hat, daß 
mit diesem Gesetz oder durch dieses Gesetz 
bewirkt würde, daß beispielsweise die Kanal
benützungs- oder Abwassergebühr, die der
zeit etwa 6 S pro Kubikmeter beträgt, um 
20 g bis 1 S steigen würde. 

Es hat dann schließlich und endlich die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
in ihrer Stellungnahme ausgeführt, daß durch 
diese Maßnahmen "die Wasserversorgungs
und Kanalisationsvorhaben für die Gemeinden 
erheblich teurer zu stehen kommen würden. 
Diese erhöhten Belastungen würden wiederum 
vermutlich durch eine bedeutende Anhebung der 
Anschluß- und Benützungsgebühren auf die 
Wirtschaft abgewälzt werden. Da diese 
Gebühren bereits jetzt vielfach ein unzumut
bares Ausmaß erlangt haben, kämen auf diese 
Weise zahlreiche Betriebe in ernste Schwierig
keiten. " 

Sie sehen also die Bedeutung der Wasser
frage, insbesondere der Trinkwasserfrage. 

Der Herr Kollege Helbich hat vorhin 
bereits angeführt, wie die Situation im heurigen 
Jahr diesbezüglich im Bundeshaushalt ge
regelt ist. Wir haben festgestellt, daß die 
Mittel, die zur Verfügung stehen, absolut 
zu gering sind. Er hat bereits auf die 40 Mil
liarden Schilling hingewiesen, die in den näch-

sten Jahren für die Wasserversorgung bezie
hungsweise Abwasserbeseitigung erforderlich 
sind. 

Gestatten Sie mir, daß ich noch einmal 
drei Jahre zurückblende, in das Jahr 1966. 
Damals ist ein Förderungsbeitrag in der Höhe 
von 2150 Millionen Schilling verblieben, 1967 
waren es 3300 Millionen Schilling. Die Steige
rung in einem Jahr betrug damals also 1150 Mil· 
lionen Schilling. 

Im folgenden Jahr, 1967, betrugen die 
Anforderungen an den Fonds 2,7 Milliarden 
Schilling für Kanalisation und 581 Millionen 
Schilling für die Wasserversorgung. 

Am 15. Dezember 1968 betrugen die An
suchen um Förderungsbeträge, die an den 
Bund herangetragen wurden, 1,007 Milliarden 
Schilling für Wasserleitungen, für Wasser
versorgungsanlagen und für Kanalisations
anlagen 3,63 Milliarden Schilling. Es konnte 
am 19. Dezember, also wenige Tage später, 
wohl noch eine Ausschüttung im Ausmaß 
von ungefähr 20 Prozent des Bauvolumens 
erfolgen, aber das ist, meine Damen und 
Herren, doch noch immer zuwenig! 

Wir haben bei den Beratungen im Ausschuß 
noch verschiedene Verbesserungen erreichen 
können, die durch einen sozialistischen Antrag 
bewirkt worden sind; es sind dann gemein
same Anträge entstanden. Ich gestatte mir 
aber heute darauf hinzuweisen, daß an diese 
Verbesserungen noch zu gering sind, um 
die Wasserfrage in Österreich einer endgültigen 
Lösung zuzuführen. 

Ich darf feststellen, daß diese Novelle 
zum Wasserbautenförderungsgesetz ein erster 
Schritt zur Lösung des Problems ist, also 
nicht endgültig zielführend sein wird. 

Wir werden dieser heutigen Novelle die 
Zustimmung geben, aber wir müssen uns 
in weiterer Folge sicherlich überlegen, welche 
Verbesserungen wir noch schaffen können, 
um diese Frage in Österreich einer rascheren 
Lösung zuzuführen. Das sollte nicht Aufgabe 
einer einzelnen Fraktion sein, sondern wir 
sollten uns gemeinsam finden, um diese 
Frage wirklich echt und dauerhaft zu lösen, 
ohne die Bevölkerung stärker zu belasten. 

Wir haben in der Sitzung des Unteraus. 
schusses festlegen können, daß die Förderung 
bei Wasserleitungen bis zu 50 Prozent und 
die für Kanalisationen bis zu 60 Prozent 
erfolgen kann. 

Als Härteausgleich für besondere Belastun
gen von Gemeinden können zusätzlich 10 Pro
zent gewährt werden. Die Verzinsung der 
Darlehen ist allerdings mit 1 bis 3 Prozent 
gleich geblieben. 
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Wielandner 
Wir sollten dazn Richtlinien des Fonds 

schaffen. Ich gestatte mir, Herr Bundes
minister, einige Hinweise darauf zu geben, 
was man bei diesen Richtlinien des Fonds 
mit berücksichtigen müßte: die Einwohner
zahl,. den Fremdenzustrom, die Finanzkraft 
der Gemeinden, dann das Wasservorkommen, 
das örtlich ja immer verschieden ist; dies 
deswegen, damit keine Ungerechtigkeiten bei 
der Vergabe auftreten. Es wird sicherlich 
möglich sein, im Fonds eine übereinstimmung 
zu finden. 

Wir sollten uns trotzdem gemeinsam weiter 
überlegen, ob nicht zusätzliche Budgetmittel 
zur Förderung des Wasser baues zugewiesen 
werden sollten, damit eine Dauerlösung auf 
diesem Sektor erfolgen kann. Vielleicht müssen 
wir uns auch die Erfahrungen anderer Staaten 
zunutze machen und neue Wege gehen. 
Wir dürfen keine halben Lösungen anstreben, 
wie es bisher immer der Fall gewesen ist. 

Ich denke daran, daß beispielsweise in 
Bayern bereits regional die Wasserversorgung 
erfolgt, daß man dort große Verbände bildet, 
um diese Frage gemeinsam in einem größeren 
Bereich zu lösen. Wir sind allenthalben auch 
dazu übergegangen, aber man hat noch immer 
an die letzten Instanzen, das heißt an die 
Gemeinden und Wasserverbände diese Sorge 
abgewälzt, und da gibt es sehr viel Allein
gang, den man vielleicht auf ministerieller 
Ebene oder auf Landesebene irgendwie so
zusagen gemeinsam gestalten könnte. 

Am 16. Juni 1969 hat der Vorsitzende der 
Kommission zur Förderung der Errichtung 
und Erweiterung von Wasserversorgungs- und 
Kanalisationsanlagen, der Landeshauptmann
stellvertreter Wenzl aus Oberösterreich, eine 
Stellungnahme abgegeben. Ich darf mir er
lauben, ganz kurz darauf zu verweisen, was er 
da sagte: 

" . .. im Jahre 1970 ist ein Betrag von 
415 Millionen Schilling erforderlich. Hiezu 
kommt noch ein Betrag von 524,9 Millionen 
Schilling, zu dessen Leistung der Fonds in 
diesem Jahr zufolge der Vorbelastungen aus 
bereits bestehenden Fondsmittelverpflich
tungen und aus Verbindlichkeiten, die von den 
Wasserwirtschaftsfonds-Anleihen 1968 und 
1 969 herrühren, verpflichtet ist." 

Die allein im kommenden Jahr rund 485 Mil
lionen Schilling betragende Finanzierungslücke 
sollte auf irgendeine Art und Weise ausge
glichen werden. Ansonsten gehen wir so weiter 
wie bisher, ansonsten werden wir keine V er
besserungen vorfinden, sondern es wird die 
Novelle ebenfalls zur Farce werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich habe bereits angekündigt, daß wir dieser 
Novelle unsere Zustimmung geben werden, 

weil man im letzter Minute bereit gewesen ist, 
entsprechende Abänderungen zugunsten der 
Gemeinden, insbesondere der finanz schwachen 
Gemeinden einzubauen. 

Ich darf trotzdem von dieser Stelle aus den 
Appell an den Herrn Bundesminister für Bau
ten richten, alle Kraft bei den künftigen Bud
getverhandlungen einzusetzen, um nach Mög
lichkeit den Fonds zusätzlich zu stärken und 
Mittel dafür bereitzustellen, daß wir diese 
prekäre Frage in Österreich lösen können. 
(Beifall bei der SPO.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Frühbauer das Wort. 

Abgeordneter Frühbauer (SPÖ): Herr Prä
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
über die Bedeutung der Wasserversorgung 
und der Abwässerbeseitigung ist schon sehr 
eingehend gesprochen worden. Ich darf mich 
daher in meinen Ausführungen zur Novelle 
des Wasserbautenförderungsgesetzes auf 
einige grundsätzliche Fragen beschränken. 

Die Ziffern, die heute vorgetragen worden 
sind, der finanzielle Bedarf, der in der nächsten 
Zeit anfällt, um die entsprechenden Wasser
versorgungsanlagen und Anlagen zur Beseiti
gung von Abwässern inklusive der Industrie
abwässer bestreiten zu können, die 40 Mil
liarden, die auch in den Erläuternden Bemer
kungen aufscheinen, machen es notwendig, 
daß man versucht, einen Weg zu gehen, um 
zusätzliche Mittel für die Lösung dieser sehr 
bedeutenden Frage zu erreiC'hen. 

Es herrscht allgemein die Überzeugung vor, 
daß es mit den heute zur Verfügung stehenden 
Mitteln nicht möglich sein wird, dieses Problem 
zu lösen, und daß man zusätzliche Mittel er
reichen müßte. 

Wie will man mit dieser Novelle zum Wasser
bautenförderungsgesetz dieses Problem lösen � 
Einerseits durch die Bildung von Schwer
punkten, andererseits durch die Verkürzung 
der Laufzeit, eine raschere Rückzahlungsform 
und durch die Beseitigung der nach den bis
herigen Bestimmungen möglichen Zuschüsse, 
die auf Grund des Gesetzes durch den Bund 
gegeben worden sind. 

Es ist also eine Tatsache, daß de facto um 
keinen Schilling mehr zur Verfügung steht, 
um dieses Problem zu lösen, sondern man ver
sucht, durch eine Umschichtung, durch einen 
rascheren Rücklauf der vorhandenen Mittel 
die Wünsche, die seitens der Gemeinden, der 
Industrie, der Landwirtschaft und so weiter 
vorliegen, zu befriedigen. 

Interessant ist vielleicht der Hinweis, daß 
bei der Begutachung dieser Regierungsvor
lage kein einziges Bundesland eine positive 

149. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)10 von 34

www.parlament.gv.at



Nationalrat XI. GP. - 149. Sitzung - 10. Juli 1969 12923 

Frühbauer 

Stellungnahme abgegeben hat. Auch der 
Gemeindebund, der Städtebund, auch die 
Kammern haben sehr kritisch dazu Stellung 
genommen und haben im einzelnen dargelegt, 
daß mit den Maßnahmen, die durch dieses Ge
setz getroffen werden, die Probleme nicht gelöst 
werden können. Sie haben sich insbesondere 
gegen die in dieser Novelle aufscheinenden 
Verschlechterungen gewandt, die - ich darf 
das mit Freude feststellen - im Einvernehmen 
mit der Regierungsfraktion im Unterausschuß 
zum Großteil beseitigt werden konnten. 

Ich möchte aber hier im besonderen von der 
Warte eines Vertreters eines Fremdenverkehrs
gebietes Kärntens aus sprechen und hier eine 
Forderung vortragen, die auch schon in den 
Stellungnahmen der Länder zum Ausdruck 
gekommen ist, daß man nämlich einen Sonder
fonds zur Reinhaltung unserer Badeseen schaf
fen soll. 

Es ist wohl in diesem Gesetz nunmehr vor
gesehen, daß zwei Drittel der vorhandenen 
Mittel für die Förderung von Abwässerbeseiti
gungsanlagen eingesetzt werden sollen, aber da
mit, glauben wir, ist das Problem noch nicht zu 
lösen. Wir haben uns im Unterausschuß sehr 
kritisch darüber unterhalten, was wichtiger sei. 
Ist es wichtiger, entsprechende Mittel für eine 
Trinkwasserversorgung zur Verfügung zu stel
len, ist es richtig, Mittel für die unbedingt not
wendige Durchführung von Kanalisationspro
jekten in den Großstädten bereitzustellen, 
oder soll man entscheidend Mittel zur Rein
haltung der Badeseen bereitstellen, die doch 
letzten Endes in vielen Gebieten Österreichs 
die Grundlage des Fremdenverkehrs dar
stellen 1 

Ich darf nur einige Ziffern nennen. Bei uns 
in Kärnten sind zurzeit Anträge mit einer Ge
samtsumme von 1,16 Milliarden Schilling für 
Wasserversorgungs- und Abwässerbeseitigungs
anlagen eingebracht. 

Wenn ich nur unsere Kärntner Seen zum Vor
trag bringe, so ist das Projekt des Wasser
verbandes Wörther See Ost mit 280 Millionen 
Schilling, des Wasserverbandes Ossiacher See 
mit 190 Millionen Schilling und des Wasser
verbandes Millstätter See mit 220 Millionen 
Schilling geschätzter Kosten verbunden. Hier 
könnte man noch sagen, daß da finanz starke 
Gemeinden mitbeteiligt sind. Wenn ich aber 
nur die Reinhaltung des Weißensees durch die 
Gemeinde Techendorf vortrage, die für dieses 
Projekt 30 Millionen Schilling auf bringen 
müßte, so sieht man schon, daß das äußerst 
schwierig sein wird. 

Außer Zweifel glaube ich, daß Österreich als 
Land, das einen Großteil seines Defizits in der 
Außenhandelsbilanz mit den Einnahmen des 
Fremdenverkehrs abdeckt, ein eminentes 
Interesse daran haben muß, daß wir eine der 

wesentlichen Grundlagen unseres Sommer
fremdenverkehrs, die Badeseen, entsprechend 
rein gehalten, auch in Zukunft für den Fremden
verkehr sichern. Die Katastrophen, die es in 
verschiedenen Ländern schon gegeben hat, 
und auch Ereignisse in Österreich selbst zeigen 
uns, von welch wesentlicher Bedeutung das ist, 
und machen uns klar, daß wir alle Anstren
gungen zu unternehmen haben, um durch 
Schaffung von zusätzlichen Fondsmitteln die 
Möglichkeit zu erhalten, in möglichst kurzer 
Zeit, möglichst rasch diese so entscheidenden 
Projekte auch verwirklichen zu können. 

Es ist ausgeschlossen, daß man den An
rainergemeinden der Seen solch große Be
lastungen auferlegt, die sie nicht verarbeiten 
können, wenn man seitens des Bundes nicht 
bereit ist, entscheidend mitzuhelfen, denn 
letztlich sind diese Gemeinden Trägerinnen 
der Steueraufbringung, die dazu beitragen, 
durch die Einnahmen des Fremdenverkehrs 
eine Abgeltung des Defizits unserer Außen
handelsbilanz zu erreichen. 

Wenn wir Sozialisten heute dieser Regie
rungsvorlage die Zustimmung erteilen können, 
so geschieht dies deswegen, weil die Arbeit im 
Unterau88chuß sehr positiv war und weil es 
in diesem Unterausschuß noch möglich war, 
wesentliche Veränderungen zu erreichen, die 
insbesondere den Forderungen der Länder 
und denen des Gemeinde- und Städtebundes 
entsprechen und in der Gesetzesvorlage 
ihren Niederschlag finden. 

Ich möchte auch hier die Hoffnung aus
sprechen, daß der Herr Bautenminister seine 
Erklärung, die er im Unterausschuß abgegeben 
hat, daß die Möglichkeit der Variierung im 
Zinsatz von 1 bis 3 Prozent insofern Berück
sichtigung finden wird, daß man Bedacht neh
men werde auf jene Projekte, zu denen Ge
meinden mit geringerer Finanzkraft heran
gezogen werden, einhalten und den niedrigeren 
Zinssatz in Anwendung bringen wird. Ich 
gebe meiner Erwartung Ausdruck, daß es 
ehestbald möglich sein wird, nachdem diese 
Bedeutung allgemein anerkannt ist, durch ge
meinsame Beratungen eine Möglichkeit zu 
schaffen, mit einem Sonderfonds das Problem 
der Verunreinigung unserer Badeseen als den 
bedeutendsten Fremdenverkehrsträgern zu be
reinigen . (Beifall bei der SpO.) 

Präsident Dipl. -Ing. Waldbrunner : Zum 
Wort hat sich niemand mehr gemeldet. Die 
Debatte ist geschlossen. Der Herr Bericht
erstatter verzichtet auf ein Schlußwort. Wir 
kommen daher zur Abstimmung. 

Bei der A bs t im m ung wird der Gesetzentwurf 
mit den .ifnderungen des Ausschußberichtes in 
zwei  t e r  und dri t t er  Lesung e ins t immig zum 
B e schluß erhoben. 

903 
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2. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1254 
der Beilagen) : Zusatzabkommen zum Ab
kommen vom 22. Dezember 1966 zwischen 
der Republik Österreich und der Bundes
republik Deutschland über Soziale Sicherheit 

(1369 der Beilagen) 

3. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1339 
der Beilagen) : Europäische Sozialcharta (1372 

der Beilagen) 

4. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1309 
der Beilagen) : Übereinkommen (Nr. 102) über 
die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit 

(1370 der Beilagen) 

5. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (1310 
der Beilagen): Übereinkommen (Nr. 128) über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an 

Hinterbliebene (1371 der Beilagen) 

6. Punkt: Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über den Bericht der Bundes
regierung betreffend übereinkommen (Nr. 127) 
über die höchstzulässige Traglast für einen 
Arbeitnehmer und Empfehlung (Nr. 128) be
treffend die höchstzulässige Traglast für einen 

Arbeitnehmer (1373 der Beilagen) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Wir kom
men nunmehr zu den Punkten 2 bis einschließ
lich 6 der heutigen Tagesordnung, über die 
beschlossen wurde, die Debatte unter einem 
abzuführen. Es sind dies : 

Zusatzabkommen mit der Bundesrepublik 
Deutschland über Soziale Sicherheit ; 

Europäische Sozialcharta ; 
Übereinkommen über die Mindestnormen 

der Sozialen Sicherheit ; 
Übereinkommen über Leistungen bei In

validität und Alter und an Hinterbliebene ; 
Übereinkommen über die höchstzulässige 

Traglast für einen Arbeitnehmer und Emp
fehlung dazu. 

Berichterstatter über die Punkte 2 und 3 
ist der Herr Abgeordnete Kabesch. Ich bitte 
um die Berichte. 

Berichterstatter Kabesch: Herr Präsident! 
Hohes Haus ! Auf Grund der bisher gewonnenen 
Erfahrungen hat es sich als zweckmäßig 
erwiesen, das Abkommen mit der Bundes
republik Deutschland über Soziale Sicherheit 
aus dem Jahre 1966 in einigen Punkten abzu
ändern beziehungsweise zu ergänzen. Neben 
verschiedenen Änderungen auf dem Gebiete 
der Krankenversicherung - insbesondere 
Sicherstellung der kostenlosen ärztlichen Be-

treuung deutscher Urlauber enthält der 
vorliegende Staatsvertrag auch eine Anpassung 
der Liste der Grenzgemeinden an das zwischen
zeitlich abgeschlossene deutsch-österreichische 
Abkommen über Fürsorge und Jugendwohl
fahrtspflege sowie eine nur den deutschen 
Rechtsbereich berührende Regelung zur um
fassenden Wahrung des Besitzstandes in bezug 
auf Ansprüche und Anwartschaften. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7. Juli 1969 in Verhandlung genommen. 
An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Pfeffer, 
Vollmann, Melter, Kulhanek, Stohs und Alten
burger sowie die Frau Bundesminister für 
soziale Verwaltung Grete Rehor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellte 
fest, daß auf Grund einer landesgesetzlichen 
Regelung im Lande Vorarlberg ein politischer 
Bezirk Dornbirn errichtet wurde. Demzu
folge hätte es in der Anlage zur Regierungs
vorlage auf Seite 6 linke Spalte 1 1 .  Zeile 
an Stelle der Worte "Politischer Bezirk Feld
kirch" richtig "Politischer Bezirk Dornbirn" 
zu lauten. Da im Hinblick auf den Abschluß 
des Ratifizierungsverfahrens in der Bundes
republik Deutschland eine einseitige Änderung 
des Anhanges nicht möglich ist, wurde das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung 
eingeladen, ehestens auf Grund der in der 
Ziffer 1 Buchstabe a des Schlußprotokolls 
in der Fassung des Zusatzabkommens einge
räumten Möglichkeit dem deutschen Bundes
ministerium für Arbeit und Sozialordnung 
die erwähnte Änderung des Anhanges 
zum Zusatzabkommen bekanntzugeben. 

Es wurde einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme der Vorlage zu 
empfehlen. 

Die Erlassung eines besonderen Bundes
gesetzes zur Erfüllung des Staatsvertrages im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 B undes-Verfassungs
gesetz, in der Fassung des Bundesverfassungs
gesetzes BGBL Nr. 59/1964, erschien dem 
Ausschuß nicht geboten. 

Ich stelle somit im Auftrage des Ausschusses 
für soziale Verwaltung den A n t r a g ,  der 
Nationalrat wolle dem Zusatzabkommen zum 
Abkommen vom 22. Dezember 1966 zwischen 
der Republik Österreich und der Bundes
republik Deutschland über Soziale Sicherheit 
samt Anlage ( 1254 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Genehmigung erteilen. 

Der Bericht über die Regierungsvor1age 
1339 der Beilagen lautet wie folgt : 

Die Europäische Sozialcharta wurde am 
18 .  Oktober 1 961  in Turin von 1 3  Mitglied
staaten des Europarates unterzeichnet; hinzu-
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Kabesch 
getreten sind seither zwei weitere Staaten, 
darunter auch Österreich. Die Charta ist 
nach der Ratifikation durch fünf Staaten 
am 26. Feber 1965 in Kraft getreten. Bisher 
wurde die Charta bereits von acht Mitglied
staaten des Europarates ratifiziert. 

Mit der Annahme verpflichten sich die 
Vertragsparteien, die Zielsetzung der Charta 
mit allen geeigneten Mitteln zu verfolgen 
sowie eine gewisse Mindestanzahl von Artikeln 
beziehungsweise Absätzen derselben, die durch 
eine Erklärung anläßlich der Ratifikation anzu
geben sind, für sich als bindend anzusehen. Auf 
Grund einer sehr eingehenden Prüfung und 
unter Bedachtnahme auf die vom General
sekretariat des Europarates gegebenen Inter
pretationen ergibt sich, daß Österreich die 
Bestimmungen der Sozialcharta im erforder
lichen Ausmaß erfüllt. Einer Ratifikation 
steht demnach nichts im Wege. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7 .  Juli 1 969 in Verhandlung genommen. An 
der Debatte beteiligten sich außer dem Bericht
erst.atter die Abgeordneten Skritek, Anton 
Schlager und Dr. Hauser sowie die Frau 
Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
eine Textberichtigung in der 15. Zeile der 
Erklärung der Republik Österreich gemäß 
Artikel 20 Abs. 2 insofern vorgenommen, als 
die Zitierung "Artikel 5 Abs. 1 ,  2, 3 ;" ersatzlos 
zu streichen ist . 

Es wurde einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause die Annahme der Vorlage 
unter Berücksichtigung der erwähnten Text
berichtigung zu empfehlen. 

Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden, 
die durch das Nebeneinander innerstaatlicher 
und völkerrechtlicher, nicht unmittelbar an
wendbarer Normen entstehen könnten, er
scheint es geboten, im vorliegenden Falle 
von der Möglichkeit eines Ausschlusses der 
generellen Transformation Gebrauch zu ma
chen. 

Ich stelle im Auftrag des Ausschusses für 
soziale Verwaltung den Antrag, der National
rat wolle beschließen : 

1 .  Der Europäischen Sozialcharta samt An
hang und einer Erklärung der Republik 
Österreich gemäß Artikel 20 Absatz 2 der 
Charta ( 1 339 der Beilagen) wird unter Be
rücksichtigung der Textberichtigung die ver
fassungsmäßige Genehmigung erteilt. 

2. Der gegenständliche Staatsvertrag ist 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen. 

Bei beiden Vorlagen bin ich ermächtigt, 
zu beantragen, General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuführen, wenn Wortmeldungen 
vorliegen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Danke. 
Ich bitte das Hohe Haus um etwas Aufmerk
samkeit für die Berichterstatter. Es wird j a  
nicht mehr s o  lange dauern. 

Berichterstatter zu den Punkten 4 und 5 
ist der Herr Abgeordnete Vollmann. Ich 
bitte um die Berichte. 

Berich terstatter Vollmann : Hohes Haus ! 
Im Auftrage des Ausschusses für soziale Ver
waltung berichte ich über die Regierungs
vorlage ( 1309 der Beilagen) : übereinkommen 
(Nr. 102) über die Mindestnormen der Sozialen 
Sicherheit. 

Das vorliegende übereinkommen wurde 
von der Internationalen Arbeitsorganisation 
am 28 . Juni 1952 auf der 35. Tagung in Genf 
angenommen. Mit Rücksicht auf eine im 
damaligen Zeitpunkt bevorstehende Neuge
staltung des österreichischen Sozialversiche
rungsrechtes wurde zunächst von einer Rati
fikation durch Österreich Abstand genommen 
und ein diesbezüglicher Bericht der Bundes
regierung vom Nationalrat in seiner Sitzung 
vom 30. Juni 1954 zur Kenntnis genommen. 

Nach Verabschiedung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes und Klärung ver
schiedener Zweifelsfragen steht nunmehr einer 
Ratifikation des Abkommens, und zwar der 
Teile II - Ärztliche Betreuung, V - Lei
stungen bei Alter, VII - Familienleistungen 
und VIII - Leistungen bei Mutterschaft 
sowie den entsprechenden Bestimmungen der 
Teile XI, XII und XIII sowie des Teiles XIV. 
durch Österreich nichts mehr im Wege. 

Die übrigen Bestimmungen des Abkommens 
beschäftigen sich mit Krankengeld, Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit, Leistungen bei Arbeits
unfällen und Berufskrankheiten, Leistungen 
bei Invalidität und Leistungen an Hinterblie
bene. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7. Juli 1969 in Verhandlung genommen. 
An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Skritek, 
Melter, Dr. Hauser und Altenburger sowie die 
Frau Bundesminister tür soziale Verwaltung 
Grete Rehor. Es wurde einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Annahme der Vorlage 
zu empfehlen. 

Um Auslegungsschwierigkeiten zu ver
meiden, die durch das Nebeneinander inner
staatlicher und völkerrechtlicher, nicht un
mittelbar anwendbarer Normen entstehen 
könnten, erscheint es geboten, im vorliegenden 
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Vollmann 
Falle von der Möglichkeit eines Ausschlusses 
der generellen Transformation Gebrauch zu 
machen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Verwaltung den 
A n t r a g, der Nationalrat wolle beschließen : 

1. Dem übereinkommen (Nr. 102) über 
die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit 
samt Anhang und einer Erklärung der Re
publik Österreich (1309 der Beilagen) wird 
die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt. 

2. Der gegenständliche Staatsvertrag ist 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen. 

Ich berichte weiter, ebenfalls im Auftrag 
des Ausschusses für soziale Verwaltung, über 
die Regierungsvorlage · (1310 der Beilagen) : 
übereinkommen (Nr. 128) über Leistungen 
bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene. 

Das vorliegende übereinkommen wurde 
von der Internationalen Arbeitsorganisation 
am 29. Juni 1967 auf der 51. Tagung in Genf 
angenommen. Es sieht vor, daß bei einer 
Ratifikation die Teile I und VII, mindestens 
einer der Teile II, III oder IV sowie die ent
sprechenden Bestimmungen der Teile V und VI 
angenommen werden müssen. Die derzeit 
geltende innerstaatliche Rechtslage entspricht 
den Forderungen der Teile I - Allgemeine 
Bestimmungen, III - Leistungen bei Alter 
und VII - Sonstige Bestimmungen. Teil II 
beschäftigt sich mit Leistungen bei Invalidität 
und Teil IV mit Leistungen an Hinterbliebene. 
Einer Ratifikation des übereinkommens durch 
Österreich steht somit nichts im Wege. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
7 . Juli 1969 in Verhandlung genommen. An 
der Debatte beteiligten sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Skritek, Alten
burger und Melter sowie die Frau Bundes
minister für soziale Verwaltung Grete Rehor. 
Es wurde einstimmig 'beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme der Vorlage zu empfehlen. 

Um Auslegungsschwierigkeiten zu vermei
den, die durch das Nebeneinander innerstaat
licher und völkerrechtlicher, ni'cht unmittelbar 
anwendbarer Normen entstehen könnten, er
scheint es geboten, im vorliegenden Falle von 
der Möglichkeit eines Ausschlusses der gene
rellen Transformation Gebrauch zu machen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für soziale Verwaltung den 
An t r ag, der Nationalrat wolle beschließen : 

1. Dem übereinkommen (Nr. 128) über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und an 
Hinterbliebene samt Anhang und Erklä-

rungen der Republik Österreich ( 1310 der 
Beilagen) wird die verfassungsmäßige Ge
nehmigung erteilt. 

2. Der gegenständliche Staatsvertrag ist 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver
fassungsgesetz durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen. 

Ich bin gleichzeitig ermächtigt, zu bean
tragen, über beide Vorlagen General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Danke. 
Berichterstatter zu Punkt 6 ist wieder der 
Herr Abgeordnete Kabesch. Ich bitte um 
den Bericht. 

Berichterstatter Kabesch : Ich berichte über 
den Bericht der Bundesregierung betreffend 
übereinkommen (Nr. 127 )  über die höchst
zulässige Traglast für einen Arbeitnehmer 
und Empfehlung (Nr. 128) betreffend die 
höchstzulässige Traglast für einen Arbeit
nehmer. 

Das übereinkommen (Nr. 127) und die 
Empfehlung (Nr. 128) wurden von der Inter
nationalen Arbeitsorganisation am 28. Juni 
1967 auf der 51. Tagung in Genf angenommen. 

Das übereinkommen, das für die regel
mäßige Beförderung von Traglasten gilt, und 
zwar für alle Wirtschaftszweige, für die 
das Mitglied ein System der Arbeitsaufsicht 
unterhält, sieht vor, daß die Beförderung 
solcher Lasten, deren Gewicht die Gesundheit 
oder die Sicherheit des Arbeitnehmers gefähr
den könnte, weder verlangt noch zugelassen 
werden darf. 

Auch der Einsatz von Frauen und jugend
lichen Arbeitnehmern bei der Beförderung 
von anderen als leichten Traglasten ist ein
zuschränken. Wenn jedoch Frauen und ju
gendliche Arbeitnehmer bei der Beförderung 
von Traglasten eingesetzt werden, so hat das 
höchstzulässige Gewicht dieser Lasten erheb
lich niedriger zu sein als dasjenige für er
wachsene männliche Arbeitnehmer. Die zur 
Durchführung erforderlichen Maßnahmen sind 
in Beratung mit den maßgebenden beteiligten 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu 
treffen. 

Die Empfehlung, die gleichfalls den all
gemeinen Grundsatz voranstellt, daß die 
Beförderung von Traglasten, deren Gewicht 
die Gesundheit oder die Sicherheit des Arbeit
nehmers gefährden könnte, weder verlangt 
noch zugelassen werden sollte, bringt detail
lierte Vorschläge über die Ausbildung und 
Anleitung, über ärztliche Untersuchungen, 
über technische Vorrichtungen, über das höchst
zulässige Gewicht der Traglasten für erwach
sene männliche Arbeitnehmer, für Arbeit
nehmerinnen und für jugendliche Arbeit-
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Kabeseh 
nehmer sowie über sonstige Maßnahmen zum 
Schutze der Gesundheit und Sicherheit und 
enthält abschließend noch eine Reihe allge
meiner Bestimmungen. 

Zur Frage der Ratifikation des überein
kommens beziehungsweise der Durchführung 
der Empfehlung wurden Gutachten der in Be
tracht kommenden Stellen eingeholt. Während 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
für eine Anpassung der österreichischen Rechts
vorschriften an die noch nicht erfüllten Forde
rungen des übereinkommens eintritt, spre
chen sich das Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie und die Interessen
vertretungen der Arbeitgeber energisch da
gegen aus, da dies ihrer Meinung nach schwere 
wirtschaftliche Nachteile für die Konkurrenz
fähigkeit Österreichs zur Folge haben müßte. 
Was die Vorschläge und Anregungen der 
Empfehlung betrifft, werden sie von einer 
Reihe von Stellen als ungeeignet abgelehnt, 
während die meisten der übrigen befragten 
Stellen lediglich vermerken, daß die Vor
schläge und Anregungen dieser Empfehlung 
in Österreich nur zum Teil verwirklicht sind. 

Eine ausführliche Darstellung der Be
stimmungen des Übereinkommens sowie der 
Vorschläge und Anregungen der Empfehlung 
und der einschlägigen österreichischen Rege
lungen ist im Bericht an den Nationalrat 
enthalten und zeigt, daß die geltenden öster
reichischen Rechtsvorschriften nicht alle For
derungen des übereinkommens erfüllen. Unter 
diesen Umständen wäre von einer Ratifi
kation des in Rede stehenden übereinkommens 
durch Österreich derzeit Abstand zu nehmen. 

Um der in der Verfassung der Internatio
nalen Arbeitsorganisation verankerten Vor
lagepflicht zu entsprechen, hat die Bundes
regierung in der Sitzung des Ministerrates 
vom 4. Feber 1969 beschlossen, dem National
rat den vorliegenden Bericht zu erstatten. 
Gleichzeitig wurden die beteiligten Bundes
minister eingeladen, falls und soweit dies 
unter Bedachtnahme auf die in Österreich 
auf dem von dem übereinkommen und der 
Empfehlung berührten Gebiete bereits be
stehenden Regelungen zweckmäßig erscheint, 
bei künftigen Maßnahmen auf dem gegen
ständlichen Rechtsgebiet die Berücksichti
gung dieser Instrumente in Betracht zu ziehen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den Bericht der Bundesregierung in seiner 
Sitzung am 7 . Juli 1969 in Verhandlung 
genommen. An der Debatte beteiligten sich 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Skritek, Altenburger, lng. Häuser und Melter 
sowie die Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung Grete Rehor. Es wurde einstim-

mig beschlossen, dem Hohen Hause die 
Kenntnisnahme dieses Berichtes zu emp
fehlen. 

Ich stelle daher namens des Ausschusses 
für soziale Verwaltung den A n t r a g ,  der 
Nationalrat wolle den Bericht der Bundes
regierung betreffend Übereinkommen (Nr. 127) 
über die höchstzulässige Traglast für einen 
Arbeitnehmer und Empfehlung (Nr. 128) 
betreffend die höchstzulässige Traglast für 
einen Arbeitnehmer zur Kenntnis nehmen. 

Ich bin auch hier ermächtigt, den Antrag 
zu stellen, falls Wortmeldungen vorliegen, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident Dipl .-Ing. Waldbrunner : Ich 
danke. Es ist beantragt, General- und Spezial
debatte für alle fünf Vorlagen unter einem 
durchzuführen. - Kein Einwand. 

Dann gehen wir in die Debatte ein. Zum 
Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete 
Anton Schlager. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Anton Schlager (ÖVP) : Herr 
Präsident ! Hohes Haus ! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren ! Meine Wortmeldung be
zieht sich auf die Europäische Sozialcharta. 
Ich darf hier sagen, daß die Österreichische 
Volkspartei der Europäischen Sozialcharta die 
Zustimmung erteilen wird. Wir stimmen dieser 
Sozialcharta zu, obwohl wir vom Standpunkt 
der Selb'Ständigen aus, vor allen Dingen vom 
Standpunkt der Landwirtschaft aus, gegen 
diese Sozial charta Bedenken vorbringen müs
sen ; Bedenken deshalb, weil sich diese Europä
ische Sozialcharta in erster Linie nur mit den 
sozialen Problemen der Arbeitnehmer be
schäftigt und die Probleme der selbständigen 
Landwirte und ihrer Familienangehörigen nicht 
behandelt werden. Wir glauben, daß eine Reihe 
von Punkten, die in dieser Sozialcharta vorzu· 
finden sind, auch für die Landwirtschaft, auch 
für die Selbständigen in der Wirtschaft und im 
Gewerbe Gültigkeit haben müßte. 

Wenn ich nur einige Punkte herausnehme : 
Unter Ziffer 2 steht das Recht auf gerechte 
Arbeitsbedingungen. Unter Ziffer 4 ist vom 
Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt die 
Rede. Ziffer 12 behandelt das Recht auf Soziale 
Sicherheit. 

Ich glaube nicht, daß man alle diese Rechte 
nur den Arbeitnehmern zubilligen kann. Ich 
bin der Meinung, daß das Recht auf gerechte 
Arbeitsbedingungen wohl allen Menschen, 
wohl allen arbeitenden Menschen zugebilligt 
werden muß. Ich bin weiters der Meinung, daß 
das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 
nicht nur den Arbeitnehmern zugebilligt wer
den kann, sondern daß alle Menschen, die 
Arbeit verrichten, dieses Recht auf ein ge. 
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rechtes Arbeitsentgelt für sich in Anspruch 
nehmen können. Selbstverständlich muß dieses 
Recht für die in der Land- und Forstwirtschaft 
Tätigen gelten. 

Das Arbeitsentgelt für die in der Landwirt
schaft Tätigen kommt wohl in erster Linie 
über den Agrarpreis. Wir sind der Meinung, 
daß auch hier die Frage des gerechten Arbeits
entgeltes berücksichtigt werden muß. Wir 
glauben, daß wir in der Frage der Agrarpreise 
- und ich weiß, daß das für alle Landwirte 
in ganz Europa gilt - den gerechten Arbeits
lohn berücksichtigen müssen. I ch weiß, daß 
hier auch Strukturfragen, daß hier auch markt
politische Fragen hineinspielen. Aber grund
sätzlich muß dieses Recht wohl auch für die 
in der Landwirtschaft Tätigen anerkannt 
werden. 

Ich bin der Meinung, daß das Recht auf 
sozialen Schutz, das unter Ziffer 1 2  behandelt 
wird, auch für alle Selbständigen in Anspruch 
genommen werden kann und in Anspruch ge
nommen werden muß. Ich kann hier sagen, 
daß wir in Österreich durch die Bestimmungen 
im Sozialgesetz für die Land wirtschaft schon 
weiter sind, als diese Sozialcharta uns hier 
aufzeigt. Wir haben ab l .  Jänner dieses Jahres 
die landwirtschaftliche Unfallversicherung be
deutend verbessert. Wir haben für die Bauern, 
für die selbständigen Landwirte im Jahre 1 965 
das Bauernkrankenkassengesetz beschlossen. 

Wir sind hier nicht zufrieden - das muß 
ich auch offen sagen -, daß es bisher nicht ge
lungen ist, einen Vertrag zwischen der Ärzte
kammer und der Bauernkrankenkasse abzu
schließen. Wir finden es unverständlich, daß 
die Ärzte bereit sind, den Generaldirektor 
mit dem Krankenschein zu behandeln, aber 
mit einer Berufsgruppe, die nachweisbar das 
niedrigste Durchcschnittseinkommen hat, bis
her keinen Vertrag geschlossen ha ben. I eh 
weiß schon, daß selbstverständlich auch die 
Ärzte ungeheure Anstrengungen, Leistungen 
zu erbringen haben. Wenn ich daran denke, 
daß jeder einzelne Arzt für die Gesundheit 
Hunderter Menschen verantwortlich ist, daß 
jeder einzelne Arzt für Hunderte Menschen 
die Sorge übernehmen muß , dann kann ich mir 
schon vor'3tellen, daß man dieser Berufsgruppe 
wenigstens keine finanziellen Sorgen zumuten 
soll. Aber grundsätzlich meine ich doch, 
daß dies nicht nur allein über die Landwirt
schaft finanziert werden kann. 

Wir haben weiters im Jahre 1958 das Land
wirtschaftliche ZU8chußrentenversicherungs
gesetz beschlossen. Dieses Gesetz war damals 
für die Landwirtschaft ein modernes Gec;etz, 
es ist aber heute veraltet. Wir erwarten uns in 
naher Zukunft eine Umwandlung der Zuschuß
rente in eine echte Bauernpension. 

Ich weiß schon : Wenn wir höhere Leistungen 
aus dieser Pension erhalten wollen, dann 
müssen wir klarerweise auch bereit sein, höhere 
Beitragsleistungen zu erbringen. Ich glaube, 
daß die Landwirtschaft bereit ist, diese höheren 
Leistungen zu erbringen. Wir wollen aber auch 
die gleichen Rechte wie alle anderen Berufs
gruppen für uns in Anspruch nehmen. 

Wir sehen also, daß wir in Österreich in der 
Sozialgesetzgebung für die Landwirtschaft 
schon weiter sind, als dies die Europäische 
Sozialcharta aufzeigt. Wir wissen, daß in 
verschiedenen europäischen Staaten ähnliche 
Gesetze für die Landwirtschaft beschlossen 
wurden. Wir sind daher der Meinung, daß die 
Bestrebungen de'3 Verbandes der europäischen 
Landwirte, eine eigene Sozialcharta für die 
europäische Landwirtschaft zu beschließen, 
von allen unterstützt werden sollte. 

Ich möchte hier den Appell an die Bundes
regierung, aber auch an unsere Abgeordneten 
im Europarat richten, diesen Bestrebungen der 
europäischen Landwirtschaft ihre Hilfe an
gedeihen zu lassen. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Dipl.-Ing. Waldbrunner: Als näch
stem Redner erteile ich dem Herrn Abge
ordneten Skritek das Wort. 

Abgeordneter Skritek (SPÖ) : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Als letzter Block 
der zur Beratung stehenden Gesetze am 
Sessionsende haben wir uns jetzt mit einigen 
sozialpolitischen Vorlagen, mit Ratifikationen 
zu beschäftigen. Wenn man am Sessionsende 
die gesamte Bilanz in der Sozialpolitik zieht, 
dann müssen wir Sozialisten leider feststellen, 
daß eine Reihe großer Probleme nicht gelöst 
wurde, daß vieles nicht erledigt wurde. 
Ich denke hier zum Beispiel an das Arbeits
zeitgesetz, das Volksbegehren, das noch in 
einem' Unterausschuß liegt, von dem wir 
noch nicht wissen, wann es erledigt werden 
kann ; ich denke an die große Frage der 
Kodifikation des Arbeitsrechtes und an die 
Witwenpension, über die wir ja hier im Zu
sammenhang mit einer dringlichen Anfrage 
diskutiert haben, sonst wäre ja überhaupt 
eine Diskussion darüber nicht möglich ge
wesen. Das zeigt schon, daß die großen Fragen 
am Sessionsende noch immer offen sind, 
und da im Herbst ja das Budget zur Ver
handlung steht, glaube ich, sind die Aus
sichten auch nicht mehr sehr groß, daß viel 
von dieser umfangeichen Materie erledigt 
werden kann. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Vergleichen wir heute das Kapitel Sozial
politik mit den anderen Abschnitten, die 
zur Debatte standen, dann müssen wir schon 
feststellen, daß man die Sozialpolitik 
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etwas stiefmütterlich behandelt hat, besonders 
wenn ich daran denke, daß, wenn Wünsche 
seitens der Landwirtsehaft da waren, von der 
Regierungspartei flugs ein paar Initiativ
anträge eingebracht wurden, die natürlich 
sofort behandelt wurden und, wenn es nur 
auch mit Mehrheit war, zum Beschluß er
hoben wurden. Die Initiativen auf sozial
politischem Sektor sind im Vergleich dazu 
unsichtbar. Da gibt es keine so schnellen 
Initiativanträge, im Gegenteil, hier finden 
nicht einmal bescheidene Entschließungs
anträge Ihre Zustimmung. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Man hat fast das Gefühl, daß heute die 
- das möchte ich gar nicht leugnen - sicher
lich nicht unbedeutenden Vorlagen zur Rati
fikation internationaler übereinkommen so
zusagen am Sessionsende die Funktion eines 
Lückenbüßers zu erfüllen haben, damit das 
stark angeschlagene Sozialimage der Volks
partei dadurch ein bißehen aufpoliert werden 
soll, da sonst nichts vorliegt. 

Das zeigt ja auch die Tatsache, daß der 
Antrag zur Ratifikation der Sozialcharta 
erst im allerletzten Moment eingebracht wurde. 
Die Charta kam ja erst im Juni ins Haus. 
Das ist alles anscheinend im letzten Moment 
erst erledigt worden. Ich hoffe, daß wir 
uns darin wenigstens einig sind, daß es not
wendig ist, über diese Ratifikation hier eine 
Debatte zu führen. Es würde nicht den 
Fakten entsprechen, da wiederholt und sehr 
ernst Diskussionen über diese Frage abge
führt wurden, diese Vorlagen heute sozusagen 
sang- und klanglos zu beschließen. Das würde 
der Bedeutung dieser Angelegenheit auf keinen 
Fall gerecht werden. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir haben einige Ratifikationsvorlagen hier ; 
im Detail werde ich noch darauf zurück
kommen. Es sind leider im wesentlichen überall 
nur Teilratifikationen, es gibt keine Gesamt
ratifikation eines übereinkommens, und diese 
Teilratifikationen sind wirklich ein Minimum, 
das heißt, man kommt gerade noch damit 
durch. Aber darüber dann bei den einzelnen 
übereinkommen mehr. 

Wir haben in der Frage der Ratifikation 
der Sozialvorlagen, der Sozialübereinkommen 
- des Europarates und der Internationalen 
Arbeitsorganisation - ja schon sehr oft sehr 
langwierige und heftige Diskussionen abge
führt. Ich hoffe, daß diese wiederholten 
Mahnungen, die hier von diese.m Pult aus 
in die Öffentlichkeit hinausgegangen sind, 
doch einen wesentlichen Beitrag dazu gelei
stet haben, daß wir heute wenigstens einige 
Ratifikationsvorlagen vor uns haben. Die 
bisherige Bilanz der ÖVP-Alleinregierung auf 

diesem Sektor war ja niederschmetternd. 
(Abg. Gla8 e r :  Sei friedlich ! - Ru! bei der 
(j V p : Ja, in den letzten paar Minuten !) 

Meine Damen und Herren ! Deshalb, weil 
dieses Kapitel als letztes darankommt, kann 
man die Tatsachen j a  auch nicht abändern, 
sie bleiben j a  dieselben. Ich verstehe, das 
ist für Sie vielleicht nicht angenehm. (Abg. 
Gab r i e l e :  Aber Skritek, der Proksch hat 
es ja nicht jertiggebracht ! Jetzt haben wir es ! 
Seien wir doch froh, daß wir die Sozialcharta 
haben 1 ) Darüber werden wir noch reden, 
Herr Kollege Gabriele. Ich verstehe schon, 
daß Ihnen das nicht angenehm ist. (Abg. 
Gab rie l e : Mir ist e8 sehr angenehm, daß 
wir sie haben I) Ja, das wird jetzt ratifiziert. 

Wenn ich sage, Ihre Bilanz war bisher sehr 
negativ, dann ist das nicht wegzuleugnen. 
Wir mußten ja feststellen, daß bis vor kurzem, 
bevor wir das übereinkommen über den 
Mutterschutz ratifiziert haben, Sie seit dem 
Jahre 1966 überhaupt weder ein Überein
kommen des Europarates noch der ILO 
ratifiziert haben. 

Ich sage ausdrücklich, daß es uns auch 
freut, daß wir heute endlich diese Sozial
charta ratifizieren können. Wir glauben, daß 
wir dazu auch einen entsprechenden Beitrag 
durch unser dauerndes Mahnen geleistet haben 
und dadurch, daß wir dauernd die Dinge hier 
zur Debatte gestellt haben, sowohl im Aus
schuß als auch hier im Hause. Wir haben 
heute wenigstens einige Ratifikationsanträge 
zur Debatte und zum Beschluß gebracht. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Ich möchte nun zu den einzelnen Fragen kom
men. Es liegt heute nach sehr langem Drängen 
endlich die Sozial charta des Europarates 
zur Ratifikation vor. Österreich hat diese 
Sozialcharta im Jahre 1 963 unterschrieben, 
diese Sozialcharta wurde von den größeren 
Industrieländern Europas schon vor mehreren 
Jahren ratifiziert und, wie ich festgestellt 
habe, auch in größerem Ausmaß. über das 
Ausmaß werde ich heute hier auch noch ein 
paar Worte sagen. 

Wir haben also die Rolle der dauernden 
Mahner gespielt, und wenn wir uns die Be
richte angesehen haben, fanden wir am Ende 
immer die Meinung : Man könnte j a  die Ab
kommen ratifizieren, das meiste ist ratifizier
bar, es gibt aber seitens der Dienstgeber
organisationen Einsprüche. Das war entweder 
die Bundeswirtschaftskammer oder die In
dustriellenvereinigung. Letztere hat j a  noch 
vor kurzem einen Einspruch bei der Sozial
charta geltend gemacht. Exekutivorgan dieser 
Einsprüche war immer der jeweilige Handels
minister in der Bundesregierung, der diese 
Wünsche der Dienstgeber dort exekutiert 
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und die Ratifizierung verhindert hat. Das 
haben Sie gemacht (zu Minister Mitterer 
gewendet) und ganz besonders Ihr Vorgänger, 
der die Ratifikationsbeschlüsse der Bundes
regierung verhindert oder hinausgeschoben 
hat. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir haben im Europarat, wie ich schon sagte, 
in den letzten fast dreieinhalb Jahren keine 
Ratifikation mehr durchgeführt. Ich habe 
schon bei der Budgetdebatte darauf hinweisen 
müssen, daß die Sozialkommission des Europa
rates im Juli vorigen Jahres mit Bedauern 
festgestellt hat, daß Österreich auf sozialem 
Gebiet nur sehr zögernd oder gar nicht 
ratifiziert. Das war eine kleine Mahnung. 
Wer die internationale Sprache zu lesen ver
steht, weiß schon, daß das in Wirklichkeit eine 
sehr ernste Mahnung war, daß Österreich damit 
an seine sozialpolitischen Aufgaben erinnert 
wurde. 

Ich darf hier auch sagen : Es waren ja nicht 
nur Abgeordnete der SPÖ, es waren auch 
Abgeordnete der ÖVP, die die Ratifikation 
verschiedener Abkommen hier in diesem Hohen 
Hause urgiert haben. (Abg. Dr. K ranzlm ayr:  
Ja, ich schon mehrmal8 ! ) Mehrmals sogar ! 
Es muß also doch ein Grund dagewesen sein, 
es muß doch ein Säumnis dagewesen sein, 
sonst hätten Sie ja nicht urgiert, Herr Abge
ordneter Kranzlmayr. Ich kann mir durchaus 
vorstellen, daß es für die vom Parlament 
in den Europarat entsandten Abgeordneten 
nicht angenehm ist, wenn sie dort solche 
Übereinkommen mitbeschließen und dann 
hören müssen, daß sie zu Hause nicht ratifiziert 
werden. Das ist weder für sozialistische Abge
ordnete angenehm noch für Sie als Abgeord
nete der Regierungspartei, die hier mehr 
Verantwortung zu tragen haben. (Ruf bei der 
Ö V P:  Aber jetzt haben wir e.'J !) 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir sind der Meinung, daß diese Ratifikation 
denn doch dem ständigen Drängen hier im 
Hause - ich möchte nicht die mündlichen 
oder 8chriftlichen Anfragen zählen, die .  De
battenreden, es würde eine schöne Liste er
geben, es würde eine umfangreiche Liste 
zusammenkommen - zu danken ist. 

Nun zur Ratifikation selber. Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Ich habe schon 
erwähnt : Wir ratifizieren das Minimalste, was 
unbedingt notwendig ist, und nichts darüber 
hinaus. Darf ich ein paar Worte zu den 
Dingen sagen, zu den Absätzen, die wir nicht 
ratifizieren. Ich glaube, daß uns auch das 
im Europarat kein sehr gutes Image bringen 
wird. Wir ratifizieren einmal nicht den 
Artikel 2 Abs. 1 .  Was besagt dieser Teil ? 

Er besagt, daß in den Staaten, die ratifizieren, 
eine angemessene tägliche und wöchentliche 
Arbeitszeit festzulegen ist, und daß sie fort
schreitend der Produktivitätssteigerung - eine 
sehr weitgehende Formulierung - anzupassen 
ist. Diesen wichtigen Abschnitt, Hohes Haus, 
ratifizieren wir nicht. Ich glaube, Sie werden 
mir zugeben, daß das sicherlich mehr als ein 
Schönheitsfehler ist. Es ist zum Teil ver
ständlich, wenn wir gesehen haben, wie 
schwierig die Frage der Schaffung eines . 
Arbeitszeitgesetzes überhaupt war. Ich ver
stehe nur nicht : Wenn wir die Absicht haben 
- wie ich hoffe, auch die Regierungspartei -, 
doch ein Arbeitszeitgesetz mit einer stufen
weisen Herabsetzung der Arbeitszeit auf die 
40-Stunden-Woche zu s0haffen, warum wir 
gerade diesen sozialpolitisch so wichtigen 
Absatz nicht ratifizieren und damit an G esicht 
verlieren. 

Ich zitiere weiter einige Absätze, die wir 
nicht ratifizieren : Artikel 4 Aba. 4, Kündi
gungsfristen für Dienstnehmer. - Ich möchte 
noch zum Artikel 2 Abs. 1 sagen, daß er von 
der Bundesrepublik Deutschland, Norwegen, 
England und Schweden ratifiziert wurde, also 
von durchaus modernen Industrieländern. Da
zu wurde gesagt : Das kann man nicht ratifi
zieren, denn bei Steigerung der Produktivität 
eine fortschreitende Verkürzung der Arbeits
zeit sei überhaupt unerfüllbar. So habe ich 
es in den Erläuternde:Q Bemerkungen gelesen. 
Es wundert mich nur, wie die Bundesrepublik 
und die anderen Staaten dies erfüllen können. 
Die können es schon und haben es unter
schrieben. Bei uns ist das leider an dem 
Einspruch der Dienstgeber gescheitert. 

Artikel 4 Abs. 4, Kündigungsfristen der 
Dienstnehmer, auch das ratifizieren wir nicht. 
Wenn man die Begründung sieht, dann sind 
es in Wirklichkeit Kleinigkeiten, die sicher 
in all den Jahren ohne weiteres zu beheben 
gewesen wären oder noch zu beheben wären. 

Nun zum Artikel 6 Abs. 4. Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Hier ratifizieren wir einen 
Absatz nicht, der das Streikrecht zum Inhalt 
hat. Sie werden mir zugeben, daß das keine 
nebensächliche kleine Frage ist, wenn wir 
diesen Absatz nicht ratifizieren. Auch dieser 
Absatz und überhaupt der Artikel 6 ist, wie 
wir sehen, von den anderen Industriestaaten 
zur Gänze ratifiziert worden, einschließlich des 
Absatzes 4. Wir bleiben außerhalb, für uns 
gibt es kein Streikrecht. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Natürlich kann man bei uns streiken und wird 
deshalb nicht eingesperrt. Aber das Nicht
ratifizieren jedem anderen Staat zu erklären, 
ist doch schwierig. Ich glaube, daß diese 
Ausnahme sicher nicht gut ist. Wir kommen 
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damit in keine gute Gesellschaft. (Abg. Doktor 
K ranzlmay r :  Aber am derzeitigen Status 
ändert sich bestimmt nir,hts !) Ja ! Aber es 
wäre doch sicher möglich gewesen, auch das 
vorher zu bereinigen. 

Wir ratifizieren nicht den Artikel 7 Abs. 1 ,  
das Mindestalter der Dienstnehmer von 
15  Jahren, wir ratifizieren nicht den Artikel 7 
Abs. 6, wonach die Berufsschulzeit als Arbeits
zeit gilt. Soweit ich hier gesehen habe, sind 
das wirklich nur Kleinigkeiten, die ohne 
weiteres hätten bereinigt werden können. Denn 
im wesentlichen gilt ja bei uns : Berufsschul
zeit ist Arbeitszeit. 

Wir ratifizieren eine Reihe von Bestimmun
gen für Gastarbeiter nicht, die Gleichstellung 
mit dem österreichischen Recht. Auch hier 
sind es Kleinigkeiten, die angegeben werden 
- ich weiß nicht, ob es nur ein Vorwand ist - :  
Auf dem Sektor des Wohnungswesens gebe es 
da Schwierigkeiten. Andere Staaten ratifizieren 
das alles. 

Das wollte ich nur sagen, Hohes Haus, 
meine Damen und Herren ! Dieses nur teil
weise Ratifizieren ist sicherlich bei so wichtigen 
Punkten ein gewisses Minus. 

Im allgemeinen - darf ich wiederholen -
werden wir dieser Ratifikationsvorlage natür
lich sehr gerne unsere Zustimmung geben, 
haben wir sie doch sehr oft und bei allen 
Gelegenheiten gefordert. Ich möchte noch 
einmal wiederholen, daß wir glauben, daß 
es hauptsächlich unserem Drängen zu ver
danken ist, daß dieses übereinkommen heute 
ratifiziert werden kann. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Der zweite Teil dieser Ratifikationen bezieht 
sich auf übereinkommen des Internationalen 
Arbeitsamtes, der ILO. Wir ratifizieren zwei 
übereinkommen: die übereinkommen Nr. 102 
und Nr. 128, und ich möchte gleich sagen, 
daß wir uns durch die Zahlen nicht täuschen 
lassen sollen. Das Übereinkommen Nr. 102 
über Soziale Sicherheit aus dem Jahre 1 952 
und Nr. 128 vom Jahre 1967 haben im wesent
lichen denselben Grund zur Ratifikation. Nur 
ist das übereinkommen Nr. 128 schon das 
modernere. Wir ratifizieren sozusagen das 
noch einfachere, nämlich das Übereinkommen 
Nr. 102, zum Beispiel bei der Altersversicherung 
mit. Wir sollten uns nicht durch die Zahlen 
täuschen lassen. 

Sozusagen als Geschenk bringt Österreich 
diese zwei oder drei übereinkommen - ein 
übereinkommen haben wir bereits beschlos
sen - zum Geburtstag der ILO. Ich darf 
sagen, daß dieser 50. Geburtstag des Inter
nationalen Arbeitsamtes für uns wichtig ist. 
Wir freuen uns schon deshalb, weil wir sicher 
ohne diesen Geburtstag die Ratifikationen 

auch heute wahrscheinlich nicht hätten. Frau 
Sozialminister t Das ist ein Geburtstagsge
schenk für die ILO. Ich darf sagen : Im 
Vergleich zu dem, was noch zur Ratifikation 
an sehr bedeutenden übereinkommen offen 
ist, ist es sicherlich ein bescheidenes Geschenk. 
Aber es ist immerhin ein Fortschritt ; das 
wollen wir gar nicht leugnen. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Auch bei diesem übereinkommen möchte ich 
folgendes ganz kurz feststellen : Wir ratifi
zieren heute das Übereinkommen Nr. 102 aus 
dem Jahre 1 952 über die Mindestnormen der 
Sozialen Sicherheit. Dieses übereinkommen 
hat neun Teile. Wir ratifizieren auch hier nur 
vier Teile, fünf wesentliche Teile bleiben also 
offen, auch hier deshalb, weil da und dort 
einige Bestimmungen noch nicht völlig ratifi
kationsreif sind, Bestimmungen, die in der 
Zeit seit 1 952 aber ohne weiteres hätten 
geregelt werden können. 

Ich habe mir auch hier die Ratifikationen 
der anderen Staaten angesehen - Frau 
Bundesminister, das ist in Ihrem Bericht 
leider nicht enthalten -, und ich muß sagen, 
es haben nicht nur viele Staaten schon Jahre 
vor uns - die Bundesrepublik, Italien, 
Belgien, die Niederlande, Luxemburg, also 
der EWG-Raum ; Schweden, Norwegen, Däne
mark, England, also die EFTA-Staaten - die
ses übereinkommen ratifiziert, sondern sie 
haben es meistens auch in viel größerem Aus
maß getan. Es ist bedauerlich, daß wir nicht 
mehr Teile ratifizieren, da es nach den Bestim
mungen dieses übereinkommens durchaus 
möglich wäre, die Anpassung an das überein
kommen auch später durchzuführen. Es wäre 
sicherlich interessanter gewesen, von diesen 
neun Teilen noch den einen oder anderen, 
der durchaus ratifizierbar gewesen wäre, aufzu
nehmen. Nach dem Bericht des Sozial
ministeriums wären die Teile III, VI und X 
leicht ratifizierbar gewesen. 

Ich möchte hier die einzelnen Teile nicht im 
Detail behandeln. Sie betreffen Krankenver
sicherung, Arbeitslosenversicherung, Invalidi
tätsrenten, Hinterbliebenenversorgung, und 
überall gibt es eigentlich nur mehr ganz 
geringe Differenzen, die hätten erledigt werden 
können, und wir hätten uns mit der Ratifikation 
an die großen Industriestaaten angeschlossen. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Zur Ratifikation liegt auch das übereinkommen 
Nr. 128 des Internationalen Arbeitsamtes vor. 
Ich habe schon gesagt, das ist eine Neuauflage 
eines Teiles der Mindestnormen der Sozialen 
Sicherheit für Invaliditäts-, Alters- und Hinter
bliebenenversorgung. Dieses Übereinkommen 
hat drei Teile. Mindestratifikation ist ein Teil, 
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und wir ratifizieren auch hier gerade nur den 
Mindestteil, obwohl die Fachleute der Meinung 
sind, daß wir den Teil II, der die Invaliditäts
versorgung betrifft, durchaus ratifizieren 
könnten. Bedenken wurden nur bezüglich der 
Einrichtungen für berufliche Wiedereingliede
rung geltend gemacht, obwohl wir sehr ausge
dehnte Rehabilitationseinrichtungen der Un
fallversicherung haben, die Arbeitsmarktförde
rung zur beruflichen Wiedereingliederung -
alles Einrichtungen, die durchaus diesem Ab
satz entsprechen. Es ist schwer verständlich, 
warum wir hier nicht ratifizieren. Angeblich 
bestehen Bedenken wegen der individuellen 
Ansprüche beziehungsweise dahin gehend, daß 
wir keine Detailvorschriften hätten. Ich glaube, 
dieser Teil II wäre durchaus ratifizierbar, und 
aus diesem Grunde haben wir bereits im Aus
schuß einen Entschließungsantrag eingebracht, 
der besagt, daß neben dem Teil III auch der 
Teil II dieses Übereinkommens zu ratifizieren 
sei. Dieser Entschließungsantrag hat im Aus
schuß leider keine Mehrheit gefunden. Ich 
erlaube mir daher, ihn heute nochmals dem 
Hohen Hause vorzulegen : 

E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  
der Abgeordneten Skritek und Genossen 
zu 1310 d. B. in der Fassung des Ausschuß
berichtes ( 1371 d. B.). 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
in die Erklärung gemäß Artikel 2 Abs. 2 
des übereinkommens (Nr. 128) über 
Leistungen bei Invalidität und Alter und 
an Hinterbliebene die Verpflichtungen aus 
dem Teil II und UI des übereinkommens zu 
übernehmen. 
Die Begründung dafür habe ich schon 

angeführt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, 
daß dieser Entschlie ßungsantrag hier doch noch 
eine Mehrheit findet. Ich glaube, es würde 
auch unsere Position im Internationalen 
Arbeitsamt verbessern. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Es liegen heute noch das übereinkommen 
Nr. 127 und die Empfehlung Nr. 128 vor, 
allerdings nicht zur Ratifizierung, sondern 
lediglich zur Kenntnisnahme. Auch hier gehen 
unsere Auffassungen und die der Regierungs
partei etwas auseinander. Die Frau Sozial
minister legt uns dieses übereinkommen 
- denn zu ratifizieren ist ja nur ein überein
kommen - nur zur Kenntnisnahme vor und 
nicht zur Ratifikation. Dieses Übereinkom
men behandelt die höchstzulässige Traglast 
für Dienstnehmer. Wir sind nach unserer 
überprüfung und auch nach Stellungnahmen, 
die eingegangen sind, durchaus der Meinung, 
daß dieses übereinkommen ratifizierbar wäre. 

Wir werden u ns erlauben, es im Zusammenhang 
mit anderen übereinkommen zur Ratifizierung 
vorzuschlagen. Wir bedauern, daß hier wieder 
nur eine Berichterstattung erfolgt und kein 
Antrag. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Ich habe schon eingangs darauf hingewiesen, 
daß das Geburtstagsgeschenk an die ILO 
eigentlich sehr bescheiden ausgefallen ist. Wir 
haben hier eine Reihe von internationalen 
übereinkommen des Arbeitsamtes, die wir 
bisher nicht ratifiziert haben und die leider 
auch heute nicht zur Ratifikation vorliegen. 
Es sind das, wenn ich die wichtigsten heraus
nehme, acht Übereinkommen, zum Teil solche 
von sehr grundsätzlicher Bedeutung. 

Darf ich in diesem Zusammenhang wieder 
einmal auf das internationale übereinkommen 
Nr. 1 1 1  über die Diskriminierung in Be
schäftigung und Beruf hinweisen. Dieses 
übereinkommen gehört zu einem der Grund
satzdokumente der Internationalen Arbeits
organisation und besagt, daß Dienstnehmer 
in Beschäftigung und Berufsausübung weder 
aus rassischen, religiösen, politischen, nationa
len noch aus sozialen Gründen diskriminiert 
werden dürfen. Nun werden Sie sagen : Das 
ist doch eine Selbstverständlichkeit ! Warum 
- frage ich dann - ratifizieren wir dieses 
übereinkommen trotzdem nicht, obwohl es 
schon aus dem Jahr 1 958 stammt 1 Ich glaube, 
unsere Vertreter beim Internationalen Arbeits
amt werden in dieser Frage keinen leichten 
und angenehmen Stand haben, denn bisher 
haben 67 Staaten dieses Grundsatzdokument 
ratifiziert, davon die meisten europäischen 
Staaten. Nur Österreich hat bisher dieses 
wichtige Dokument, das ja neben der Kon
vention über die Menschenrechte zu einem 
der bedeutenden Dokumente über die Grund
freiheiten vor allem der Dienstnehmer zu 
zählen ist, nicht ratifiziert. Nach den uns 
gemachten Mitteilungen sind eigentlich wieder 
nur die Dienstgeberorganisationen : Bundes
kammer, Industriellenvereinigung und Han
deisministerium, gegen die Ratifizierung dieses 
wichtigen übereinkommens. Die Begründung 
habe ich nachgelesen und finde sie erstaunlich. 
Es besteht Sorge darüber, daß hier die Be
stimmungen des sogenannten Antiterror
gesetzes nicht gedeckt sein könnten oder 
die Freiheit des Arbeitsvertrages aus sozialen 
Gründen erschwert wird. Wenn man das 
liest, hat man wirklich das Gefühl, daß man 
bei uns auf diesem Gebiet anscheinend um ein 
paar Jahrzehnte in der geschichtlichen und 
sozialen Entwicklung zurück ist. Aber wir 
können heute leider diese Stellungnahme 
unserer Dienstgeberorganisationen nicht än
dern. Ich darf darauf hinweisen, daß das 
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Internationale Arbeitsamt vor Jahren sogar 
schon einen Abgesandten mit dem dringenden 
Ersuchen nach Österreich geschickt hat, d Jch 
dieses wiohtige Dokument zu ratifizieren. 
Leider ist es nicht unter den uns heute vor
liegenden Übereinkommen. 

Ich darf auf ein weiteres wichtiges Dokument 
aus dem Jahre 1964 hinweisen, das eigentlich 
auch eine Art Grundsatzdokument ist. Es 
ist das übereinkommen Nr. 122, betreffend 
die Beschäftigungspolitik. Wir hatten es vor 
kurzem - ich glaube, im vergangenen Jahr -
im Parlament. Auch dieses übereinkommen 
wurde schon von 25 Staaten ratifiziert. Es 
hat die Sicherung der Vollbeschäftigung zum 
Inhalt, was heute doch, wie ich glauben darf, 
eine Selbstverständlichkeit für einen modernen 
Industriestaat ist. Wir sind leider nicht in 
der Lage, dieses Dokument heute zu ratifi
zieren. 

Ich möchte auf zwei weitere überein
kommen hinweisen, zunächst auf das überein
kommen Nr. 106 über die wöchentliche Ruhe
zeit im Handel und in Büros aus dem Jahre 
1957, das von 29 Staaten ratifiziert wurde. 
Wir könnten auch dieses übereinkommen 
ratifizieren. Allerdings wäre es dazu not
wendig gewesen, unseren Initiativantrag 19/A 
aus dem Jahre 1966, Arbeitszeit- und Arbeits
ruhegesetz, zu behandeln. Sie haben ihn 
nicht behandelt, er liegt im Ausschuß, wir 
können ein so wichtiges übereinkom men nicht 
ratifizieren. 

Das nächste übereinkommen ist das über
einkommen Nr. 120 über den Gesundheits
schutz im Handel und in Büros, das von 
22 Staaten ratifiziert wurde. Die Differenzen, 
die hier bestehen, können nur ganz minimal 
sein, aber es ist auch hier unmöglich, eine 
RatHikation zu erreichen. Die bei uns be
stehenden gesetzlichen Regelungen decken 
sich im wesentlichen mit den im überein
kommen enthaltenen Forderungen. Es ist 
unerklärlich, warum eine Ratifikation nicht 
möglich ist. 

Ich darf noch auf das übereinkommen 
Nr. 121 über Leistungen bei Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten aus dem Jahre 1964 
hinweisen. Zu diesem übereinkommen hat 
sogar der Nationalrat im November 1966 
eine Entschließung gefaßt, in der die Bundes
regierung aufgefordert wird, eine Ratifikations
vorlage dem Hohen Hause vorzulegen. Auch 
dieses übereinkommen steht leider heute 
ebenfalls nicht zur Beschlußfassung auf der 
Tagesordnung. 

Ich habe kurz einige wichtige internationale 
übereinkommen der ILO, des Internationalen 
Arbeitsamtes, angeführt, die nicht ratifiziert 
wurden. Ich glaube, daß es doch notwendig 

ist, daß wir vom Parlament aus gegen dieses 
Unterlassen der Ratifikation unsere Stimme 
erheben und dem Wunsch nach Ratifikation 
etwas Nachdruck verleihen. Aus diesem Grund 
erlaube ich mir, einen Entschließungsantrag 
vorzulegen. 

E n t s c h l i eß u n g s a n t r a g  
der Abgeordneten Skritek und Genossen 
zu 1339 d. B. in der · Fassung des Ausschuß
berichtes (1 372 d. B.),  betreffend die Ratifi
zierung internationaler übereinkommen. 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung 
beschließen : 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um 
die Ratifikation bisher von Österreich nicht 
ratifizierter Übereinkommen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation zu ermög
lichen und insbesondere die Übereinkommen 

Nr. 106 über die wöchentliche Ruhezeit 
im Handel und in Büros, 

Nr. I I I  über die Diskriminierung in Be
schäftigung und Beruf, 

Nr. 120 über den Gesundheitsschutz im 
Handel und in Büros, 

Nr. 121 über Leistungen bei Arbeitsun
fällen und Berufskrankheiten, 

Nr. 122 über die Beschäftigungspolitik, 
Nr. 123 über das Mindestalter für die Zu

lassung für Untertagearbeiten in Berg
werken, 

Nr. 1 24 über die ärztliche Untersuchung 
Jugendlicher im Hinblick auf ihre Eignung 
zur Beschäftigung bei Untertagearbeiten in 
Bergwerken, 

Nr. 127 über die höchstzulässige Traglast 
für einen Arbeitnehmer 

dem Nationalrat ehestens zur Ratifikation 
vorzulegen. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Ich hoffe, daß diese Entschließung doch Ihre 
Zustimmung finden wird. Ich kann mir doch 
nicht vorstellen, daß die Abgeordneten der 
Volkspartei, die ja zum Teil selbst an den 
Tagungen des Internationalen Arbeitsamtes 
in Genf teilnehmen, nicht daran interessiert 
sein könnten, daß das Parlament in dieser 
Frage seine Stimme erhebt, den Ratifikations
wunsch zum Ausdruck bringt und die Regierung 
auffordert. Für die Frau Sozialminister könnte 
das ja nur eine Unterstützung sein. 

Wir haben aus der Ratifikationsliste der 
Staaten zu den einzelnen übereinkommen 
folgendes gesehen : Sowohl bei den EWG- als 
auch bei den EFTA-Staaten, also bei den 
Industriestaaten des Westens, finden wir eine 
viel weitergehende Ratifikation dieser inter-
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nationalen übereinkommen. Sie wissen : Öster
reich bewirbt sich um den Eintritt in die EWG. 
Ein Punkt des EWG· Vertrages ist die Sozial
harmonisierung. 

Wenn man sich schon so intensiv um die 
Aufnahme bewirbt, wäre es doch sicherlich 
auch zweckmäßig, sozusagen auf dem Gebiet 
der Sozialharmonisierung durch die Ratifi
kation dieser wichtigen internationalen über. 
einkommen eine gewisse Vorarbeit zu leisten. 
Sie würde uns ja nicht erspart bleiben, wenn 
wir beitreten. Ich glaube, daß auch eine 
Nichtratifikation Österreich doch bei diesen 
internationalen Einrichtungen zu einem Staat 
degradiert, der außerhalb dieser großen sozial
politischen übereinkommen ist. Diese inter
nationalen übereinkommen halten wir für ein 
sehr wichtiges Mittel, im Rahmen der euro
päischen Integration eine Sozialharmonisierung, 
natürlich nicht auf unterster Ebene, sondern 
auf einer höheren Ebene, zu erreichen. Es ist 
bedauerlich, daß wir nicht mehr von diesem 
wichtigen Mittel Gebrauch machen. 

Die Einstellung, die wir bei einzelnen 
Punkten zur Ratifikation haben - das habe 
ich ja dargestellt -, ist sehr oft wirklich 
kleinlich. Es wären zum Teil nur sehr unbe
deutende Änderungen notwendig. Sie werden 
- ich weiß nicht, aus welchen kleinlichen 
Gründen - verhindert, anstatt daß man eine 
positive Einstellung hätte. 

Wir haben heute in der Schuldebatte gehört, 
daß Schulprobleme permanent sind, daß sie 
nur durch dauernden Fortschritt, durch dauern
de Entwicklung gelöst werden können. Ich 
glaube, das gilt für die Sozialpolitik zumindest 
in ebenso großem Ausmaß. Österreich kann 
seinen Status, sein Ansehen auf dem Gebiet 
der Sozialpolitik nicht mit Lösungen erhalten, 
die vor Jahren getroffen worden sind, wenn es 
sich in der letzten Zeit bei diesen internationa
len übereinkommen ausschließt und irgendwie 
beiseite steht. 

Wenn wir bei der Ratifikation solcher inter· 
nationaler übereinkommen in dieser Art weiter· 
machen und gegenüber den anderen Staaten 
so zurückbleiben - ich meine damit nicht 
nur die Teil-, sondern vor allem auch die etwas 
komplettere Ratifikation -, trägt das sicher
lich dazu bei, das sozialpolitische Image - wenn 
ich diesen Ausdruck gebrauchen darf - Öster
reichs bei diesen internationalen Organisationen 
zu schwächen. 

Hinsichtlich des Einwandes, der hie und da 
vorgebracht wurde, die vom Internationalen 
Arbeitsamt beschlossenen übereinkommen 
würden auch von den Entwicklungsländern 
mitbeschlossen, von denen sie dann ohnehin 
nicht erfüllt werden, ist zu sagen : Wenn die 
Bundesrepublik Deutschland, wenn Schweden 

und England ratifizieren, so sind das doch 
Staaten, die nicht nur ratifizieren, sondern 
die Verträge auch durchführen. Bei ihnen 
kann man nicht sagen, daß sie nur ratifizieren und 
unterschreiben und die Verträge dann nicht 
durchführen. - Wir bleiben also gegenüber 
den sozial fortschrittlichen Ländern zurück. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir sozialistischen Abgeordneten werden heute 
diesen zur Ratifikation vorliegenden Vorlagen 
unsere Zustimmung geben. Ich darf aber 
sagen : Wir werden hier weiterhin Mahner 
bleiben hinsichtlich der zur Ratifikation noch 
offenen Abkommen. Wir werden weiter 
mahnen, denn wir glauben, daß das ein An
liegen des gesamten österreichischen Parlamen
tes sein müßte. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Wir sind alle dafür, daß Österreich ein moder
ner Industriestaat wird. Ich glaube, ein 
moderner Industriestaat braucht eine moderne 
Sozialpolitik. Er kann es nur dann sein, wenn 
er auf einer guten sozialen Grundlage basiert 
und auf sozialpolitischem Gebiet nicht zurück
bleibt. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Dipl..lng. WaIdbrunner: Die 
beiden vom Herrn Abgeordneten Skritek 
vorgetragenen Entschließungsanträge sind ge
nügend unterstützt und stehen zur Behandlung. 

Als nächstem Redner erteile ich dem Herrn 
Abgeordneten Melter das Wort. 

Abgeordneter Melter (FPÖ) : Herr Präsident ! 
Meine Damen und Herren ! Es erscheint mir 
notwendig, auch namens der freiheitlichen 
Abgeordneten zu den zur Debatte stehenden 
Vorlagen wenigstens einige Äußerungen abzu
geben. Wir haben ebenfalls mit Bedauern 
festgestellt, daß bei manchen dieser überein. 
kommen wirklich nur die sogenannten Min
desterfordernisse für die Ratifikation erfüllt 
werden. Das ist wirklich sehr bedauerlich. 

Es wäre unserer Auffassung nach in einigen 
Bereichen ohne besondere Schwierigkeiten und 
auch ohne besondere Mehrkosten die Möglich
keit gegeben gewesen, die Voraussetzungen 
für die Ratifikation mehrerer Artikel zu 
schaffen. Das ist leider unterblieben. 

Ich habe bei den eingehenden Beratungen 
im Sozialausschuß auf verschiedene dieser 
Erfordernisse hingewiesen, hier insbesondere 
beim übereinkommen Nr. 1 28 über Leistungen 
bei Invalidität und Alter und an Hinterbliebene, 
daß die Bestimmungen hinsichtlich der Alters
differenz bei einem Pensionisten zu seiner 
kürzlich angetrauten Frau ohne weiteres be
seitigt werden könnten, weil die Auswirkungen 
zweifellos nicht weitreichend sind. 

Insbesondere ist uns aufgefallen, daß die 
Mindestnormen für die Soziale Sicherheit 
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MeIter 
nur in eImgen Artikeln angenommen wurden 
(allgemeine Unruhe - Präsident Dipl.-Ing. 
Wald b r u n n e r  gibt das Glockenzeichen) oder 
zur Annahme empfohlen werden, obwohl zu
mindest in drei Artikeln die Voraussetzungen 
für die Ratifizierung hätten geschaffen werden 
können. Schließlich hat man gerade bezüglich 
dieses übereinkommens die längste Zeit be
nötigt, denn die Unterzeichnung ist schon vor 
17 Jahren erfolgt. Es hätte die Republik 
sowohl unter der Koalitionsregierung als auch 
jetzt unter der Alleinregierung der ÖVP 
zweifellos die Möglichkeit gehabt, die öster
reichischen sozialrechtlichen Vorschriften so
weit zu verbessern, daß die Bestimmungen und 
Erfordernisse des übereinkommens erfüllt 
worden wären. 

Hier ist insbesondere hervorzuheben, daß 
in der Arbeit.slosenversicherung durch Anhe
bung der Leistung, die notwendig ist, durch 
die Verbesserung der Mobilität der Arbeits
kräfte und die Möglichkeiten der Rehabilita
tion solche Verbesserungen im Interesse unse
rer arbeitnehmenden Bevölkerung, aber auch 
im Interesse des Ansehens der Republik 
im Rahmen dieser internationalen Organisa
tion hätten geschaffen werden müssen. 

Es ist wohl eine Selbstverständlichkeit, 
daß ich als freiheitlicher Sprecher auch zu 
den Erläuterungen zum Teil IX des "Über
einkommens über Mindestnormen der Sozialen 
Sicherheit etwas sage, denn hier ist fast die 
gesamte Erläuterung der Erklärung des § 94 
ASVG. gewidmet. Es dürfte bekannt sein, 
daß wir seit Schaffung des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes diese Ruhensbestim
mungen angefochten haben und daß wir 
immer wieder durch Initiativanträge und durch 
Äußerungen hier im Hohen Hause die Forde
rung erhoben haben, diesen § 94 und gleich
artige Bestimmungen in anderen Sozialgesetzen 
zu beseitigen. Wir sehen hier, daß die Annahme 
des Teiles IX allein dadurch verhindert wird, 
daß diese Bestimmung des § 94 noch besteht. 

Es sollte gerade die Ratifikation dieses 
übereinkommens zum Anlaß genommen wer
den, die Frage der Berechtigung des § 94 auch 
auf Regierungsseite neu zu überprüfen und 
sich positiver dazu einzustellen, daß der 
Leistungswille von Arbeitnehmern nicht ein
geschränkt, sondern gefördert gehört und daß 
es demzufolge nicht am Platze ist, Arbeits
willigen kleinere Leistungen zu gewähren als 
jenen, die vielleicht arbeiten könnten, dies 
jedoch gerade im Hinblick auf die Einschrän
kung ihres Pensionsanspruches nicht mehr tun. 
( Präsident Wall  n e r übernimmt den V or
sitz.) 

Dem vom Abgeordneten Skritek vorgetrage
nen Entschließungsantrag geben wir Freiheit-

lichen unsere Zustimmung, denn wir sind der 
Auffassung, daß dann, wenn die Vertreter der 
Regierung in der Arbeitsorganisation schon die 
Verträge mitunterzeichnen, sie auch alles 
daransetzen müssen, daß diese Verträge in 
Österreich jene Basis erhalten, um ratifiziert 
werden zu können. Es ist nicht einzusehen, 
daß man auf internationaler Ebene wohl 
wie so oft ein freundliches Gesicht macht, 
aber dann die Voraussetzungen nicht ge
schaffen werden, daß sie zur Gänze zur Durch
führung gelangen können. 

Die Annahme der nun vorliegenden Vor
lagen soll nach der Auffassung von uns Frei
heitlichen ein Ansporn sein, das Sozialrecht 
in Österreich 110ch weiter zu entwickeln, für 
die Personen Sicherheiten zu schaffen, die 
darauf angewiesen sind, und schließlich und 
endlich dazu beizutragen, daß wir in internatio
nalen Vergleichen besser abschließen können, 
als dies bisher der Fall gewesen ist. (Beifall 
bei der FPÖ.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
ist der Herr Abgeordnete Altenburger. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Altenburger (ÖVP) : Herr Prä
sident ! Hohes Haus ! Meine Damen und 
Herren ! Möge mir der Kollege Skritek nicht 
böse sein, wenn ich sage : Nach dem Schwanen
gesang der Sozialistischen Partei, die sehr 
schüchtern zu der Erkenntnis kommt, daß sie 
den Vorlagen zustimmt, möchte ich doch auch 
nunmehr hinzufügen, daß die Sozialistische 
Partei übersieht . . . (Rufe: Man hört nicht.'l ! 
Lauter sprechen !) Ich bin für die Technik 
nicht zuständig. (Weitere Zwischenrufe. -
Präsident Wal lner  gibt das Glockenzeichen.) 
Sie haben es nicht gerne, wenn man mit 
Ihnen laut spricht, denn da werden Sie nervös ! 
(Allgemeine Heiterkeit.) 

Sie beschweren sich in dem Schwanen
gesang, daß es vieler Jahre bedurfte, bis es 
hier im Hohen Hause zur Ratifizierung kam. 
Das scheint mir so zu sein, als ob man jeman
dem, der lange krank war und dann gesund 
wird, sagen wiirde : Du warst aber jetzt 
wirklich lange krank ! Dieser Mensch wird 
sich nicht dafür interessieren, ob gesagt 
wird, daß er lange krank war, sondern er 
wird froh sein, daß er wieder gesund ist . 

Die Österreichische Volkspartei legt hier 
heute Ratifikationen vor und beweist damit, 
daß sie den Krankheitszustand der Sozialisti
schen Partei überwunden hat und nun ein 
gesundes Kind der Öffentlichkeit vorlegen 
kann. (Beifall bei der Ö V P. - Zwischenrufe 
bei der SPÖ.) 

Meine Damen und Herren ! Die überein
kommen, die heute vorliegen, haben zum Teil 
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ihre Geburtsstunde im Sozialministerium im 
Jahre 1950 und weiter zurückliegend gehabt. 
(Abg. L ib al: Ihr habt den Schiittelfrost I) 
Den Appell, den Sie an uns richten, daß wir 
nun alles sofort ratifizieren sollen, haben Sie in 
der Zeit verschlafen, als Sie von Ihrer Seite 
den Sozialminister gestellt haben. (Zustimmung 
bei der Ö V P.) 

Ich stelle dies fest und frage nun den Kol
legen Skritek (Ruf bei der SPÖ: Es war 
immer Ihr Handelsminister, der krank war I) : 
Kollege Skritek 1 Haben Sie in der Epoche, 
in der Sie den Minister stellten, dem Hause 
so viele Ratifikationen vorlegen können, wie 
seit 1966 hier zur Beschlußfassung vorgelegt 
worden sind 1 (Abg. Skritek: Wieso denn 
seit 1966?) Kollege Skritek ! In welcher Zeit 
vorher konnten so viele Ratifikationen hier 
beschlossen werden wie seit 1966 � 

Ich stelle daher fest, daß Sie vorher an
scheinend die Zeit verschlafen haben und erst 
seit 1966 munter geworden sind ! (Beifall 
und Heiterkeit bei der Ö VP. - Zwischenrufe 
bei der S PÖ.) 

Darum glaube ich gar nicht so sehr, daß 
einzig und allein die Meinungsverschiedenheit 
im Rahmen einer Koalitionsregierung eine 
Rolle spielte, sondern es waren vielmehr 
sehr sachliche Begründungen, die auch die 
Bundesminister Proksch und Maisei in diesem 
Zusammenhang vorgebracht haben. Ich be
daure es, daß Sie sich anscheinend mit dieser 
Materie überhaupt nicht beschäftigt haben, 
sondern nur einen parteipolitischen Gegen
angriff versuchen. (Abg. H orr: Das ist ja 
gar nicht wahr I) Kollege Horr ! Warum sind 
auch heute noch manche Dinge offen ? Im 
Jahre 1952 wurden die Mindestnormen . . . 
(Abg. H orr: Das müßt ihr alles dem Minister 
Bock sagen I) - Wenn du ein bißchen auf
passen willst, gebe ich dir gerne Gelegenheit, 
etwas zu erfahren ; wenn nicht, kann ich auch 
nichts machen. (Heiterkeit.) 

Laut einem Bericht aus dem Jahre 1952 
wurde die Ratifikation hier im Hause von dem 
damaligen Bundesminister für soziale Ver
waltung deswegen zurückgestellt . . .  (Abg. 
H or r: Sag den Namen Bock I) Laß den Bock, 
der liegt bei dir fallweise, nur kannst du 
ihn nicht schießen ! (Heiterkeit.) Hier liegt 
der Bericht vor, den Sie anscheinend nicht 
gelesen haben oder zumindest nur über
flogen haben. 

Mit Rücksicht auf eine im damaligen Zeit
punkt bevorstehende Neugestaltung des öster
reichischen Sozialversicherungsrechtes wurde 
zunächst von einer Ratifikation durch Öster
reich Abstand genommen. Hier gibt es also 
ein sehr sachliches Argument, warum der 
damalige Sozial minister von einer Ratifikation 

Abstand genommen hat : weil eben zum da
maligen Zeitpunkt die Neugestaltung des 
österreichischen Sozialversicherungsrechtes in 
Diskussion, in Beratung gestanden ist und 
weil der damalige Sozialmillister die Verhand
lungen über ein österreichisches Sozialversiche
rungsgesetz, auf das wir stolz sein sollten, 
nicht von außen, nicht durch eine inter
nationale Urkunde stören lassen wollte. Das 
ist ein sachliches Argument gewesen. 

Dieses sachliche Argument von gestern, 
von Ihrer Partei und Ihren Ministern ver
treten, wollen Sie nunmehr nicht auch dem 
gleichen Ministerium bei der gleichen Materie 
zuerkennen. 

Steht nicht die Frage eines Arbeitszeit
gesetzes in Behandlung 1 Haben wir dafür 
einen Unterausschuß eingesetzt 1 Steht nicht 
eine Reihe anderer Fragen in Behandlung ? 
Wenn damals das Argument, Ratifikationen 
zurückzustellen, bis dieses Parlament in seiner 
eigenen Gesetzgebung und in eigener Verhand
lung fertig ist, galt, warum wollen Sie dieses 
Argument heute nicht wahrhaben � 

Daher ist es genauso wie damals richtig, 
daß wir gewisse Materien, die jetzt in Behand
lung stehen, nicht durch die Ratifikation 
vorwegnehmen wollen. 

Wenn schon Kollege Skritek sehr gerne 
andere Staaten zitiert, EFTA- und EWG
Staaten, die manches ratifiziert haben , dann 
muß ich sagen : Darüber, was sie nicht rati
fiziert haben, schweigt er ! (Ab(l. H orr: 
Keine Märchen erzählen, das glaubt dir ja 
niemapd I) Für die Glaubwürdigkeit kann 
ich nichts, aber für die Beweisführung wäre 
es gut, wenn Sie aufpassen würden. 

Ich frage daher - Kollege Horr, du bist 
ja da so bewandert - :  Von welchem Staat 
ist das Übereinkommen über das Tragen 
schwerer Lasten bisher ratifiziert worden ? 
Von welchem 1 Du bist so bewandert, Kollege 
Horr ! (Abg. Dipl.-Ing. Dr. O. Weihs: Von 
Ohina 1 - Heiterkeit. ) Noch von keinem 
einzigen Staat ist das ratifiziert worden ! 
Aber ich nehme an, daß sich Kollege Skritek 
besser und mehr damit beschäftigt hat ; 
daher frage ich ihn : Von welchem Staat, 
Kollege Skritek, ist diese Vorlage beziehungs
weise Empfehlung ratifiziert worden ? 
Von keinem einzigen ! Von Null-Komma-Null 
bisher ! Aber wir sollen es sofort ratifizieren. 
Österreich soll nach Auffassung des Kollegen 
Skritek und der Sozialistischen Partei das 
als erster Staat ratifizieren, wo noch kein 
einziger Staat, weder ein EFTA- noch ein 
EWG-Staat noch sonst ein Staat, das getan 
hat.  Das ist euer Wunsch. 
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Dabei weiß ich gar nicht, wieso Ihnen diese 
Materie so fremd ist. Gibt es nicht seit 1958 
- nicht seit 1 966, sondern seit 1 958 ! -

einen Ausschuß im Sozialministerium, in 
dem die Arbeiterkammer, der Gewerkschafts
bund, der HTV und eine Reihe anderer zu
ständiger Organisationen vertreten sind, die 
also seit 1958 darüber beraten, wie man zu 
einer einheitlichen Lösung der Frage der 
schweren Belastung kommen kann � Denn die 
Frage der schweren Belastung ist zum großen 
Teil sehr subjektiver Natur. Seit 1958 sind 
der HTV, die Arbeiterkammer, der Gewerk
schaftsbund zu keiner endgültigen Lösung 
gekommen. Da muß ich schon sagen : Was 
erwarten Sie dann von anderen 1 Auch Sie 
waren nicht in der Lage, in dieser Frage eine 
konkrete, eine vollkommen klare Formel 
herbeizuführen. 

Die Österreichische Volkspartei bemüht sich 
ebenfalls, aber sie ist in dieser Frage auch 
noch zu keinem abschließenden Urteil ge
kommen, wie auch der Gewerkschaftsbund 
und die Arbeiterkammer keine J .. ösung er
reichten. 

Was ist das jetzt für ein Pingpongspiel 
zwischen SPÖ und ÖVP � Kehren Sie einmal 
vor Ihrer Türe und fragen Sie, was Sie zu
sammengebracht haben ! Dann werden Sie 
daraufkommen, daß auch Sie nicht in der 
Lage sind, derartige Fragen von heute auf 
morgen zu lösen. (Abg. Liba l: Das ist ja 
alles nicht wahr !) Das ist wohl das billigste, 
aber auch das dümmste Argument, Kollege 
Libal ! (Heiterkeit und Beifall bei der 0 V P.) 

Wir haben daher in diesem Zusammenhang 
folgende klare Feststellung zu treffen : Seit 
1966 , seitdem also die Österreichische Volks
partei regiert, wurden mehr internationale 
Konventionen ratifiziert und durchgeführt, 
als jemals vorher dieses Parlament beschlossen 
hat ! (Abg. Sk rite k :  Wieso denn seit 1966 ?) 

Wir stellen ferner fest, daß im Rahmen dieser 
Ratifikationen sehr wertvolle Fortschritte er
reicht wurden. Daß wir es in mancher Bezie
hung in den internationalen Foren gerade 
bei diesem Problem etwas schwieriger haben, 
ergibt sich aus der Materie. (Abg. H orr :  
Wenn man dem Bock recht gibt - das ist ein 
dummes Argument ! - Heiterkeit bei der 
S pO.) Es wäre besser, du würdest als Bau
arbeiter einen richtigen Bau aufführen, als 
auf den Bock hinüberschießen ! (Heiterkeit. 
Abg. H orr .'  Aber nur, wenn du "Zuaracher" 
bist ! - N euerliehe Heiterkeit.) 

Wenn es in der Sozialcharta heißt : 
"Alle Arbeitnehmer haben das Recht auf 

gerechte Arbeitsbedingungen. Alle Arbeitnehmer 
haben das Recht auf sichere und gesunde 

Arbeitsbedingungen. ", dann darf ich Ihnen, 
meine Damen und Herren, vor allem auch 
den sozialistischen Gewerkschaftern, auch dem 
Kollegen Horr, etwas sagen : Es gibt eine 
Reihe von Staaten, vor allem wirtschaftlich 
noch nicht voll entwickelte Staaten, die ein 
Schwergewicht auf Ratifikationen von Ur
kunden legen, weil es in diesen Staaten noch 
keine Gewerkschaften gibt, weil man in diesen 
Staaten erwartet, daß durch die Gesetzgebung 
an das geregelt wird, was wir Gott sei Dank 
durch starke Gewerkschaften und durch den 
Österreichischen Gewerkschaftsbund schon 
lange geregelt haben. Daher besteht hier 
eine internationale Streitfrage. Die Kollegen, 
die jetzt von Brüssel vom IBFG zurückge
kommen sind, und alle anderen, die sich damit 
beschäftigt haben, werden zugeben, daß es 
eine Streitfrage ist, ob man das Schwergewicht 
ausschließlich auf internationale Urkunden 
und auf derartige allgemeine Dinge legen 
und damit die gewerkschaftliche Tätigkeit 
aushöhlen oder ob man starke Gewerkschaften 
haben soll. Die Entscheidung war bisher : 
Besser st arke Gewerkschaften als eine inter
nationale Urkunde, die allen recht tut und 
am Ende niemandem helfen kann. 

Wenn Sie von diesem Weg abgehen wollen, 
müssen Sie es sagen. Aber Sie können einen 
grundsätzlichen Weg in dieser Form nicht 
so ohne weiteres verlassen. Danken Sie daher 
der Österreichischen V olkspartei dafür, daß 
sie hier in gewisser Form die Anerkennung 
der Sozialpartner ausspricht. Danken Sie 
der Österreichischen Volkspartei dafür, daß 
sie nicht planlos alles ratifiziert. Bei uns be
steht eben eine andere Form der Zusammen
arbeit mit dem Gewerkschaftsbund als viel
leicht in Hinterturkestan oder dort, woher 
du, Kollege Horr, deine Weisungen bekommst. 

Die Österreichische Volkspartei hat daher 
die Verhältnisse im Sinne unserer Gesetz
gebung zu klären und im Sinne unseres Rechts
staates zu entscheiden. Wir nehmen dabei 
Rücksicht auf die hoch entwickelte, im Ver
gleich zu anderen Staaten mustergültige 
österreichische Gewerkschaftsbewegung. Ich 
möchte auch das sehr deutlich gesagt haben, 
weil Ihre Angriffe völlig ins Leere und daneben
gehen. 

Ich möchte daher abschließend sagen : 
Wir haben im Ausschuß für soziale Verwaltung 
die Probleme eingehend beraten. Wir konnten 
dort der Entschließung, die von der Soziali
stischen Partei vorgelegt wurde, nicht zu
stimmen. Wir stimmen auch jetzt nicht 
zu, denn wir bedürfen keiner Aufforderung, 
daß das Bundesministerium für soziale Ver
waltung mehr ratifizieren soll. Das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung arbeitet 
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sehr positiv und legte in der kurzen Zeit 
der ÖVP-Regierung viel mehr vor, als jemals 
vorgelegt wurde. Wir brauchen keine Auf
forderung. (Beifall bei der Ö V P.) 

Wir werden den Weg der österreichischen 
Gesetzgebung fortsetzen, den Weg der Berück
sichtigung unserer österreichischen Verhält
nisse. Wir halten nichts von jenem Schwanen
gesang, Kollege Skritek, wo es immer heißt : 
Wir haben das und das nicht ! Dabei vergiBt 
man zu vergleichen, was wir den anderen 
Staaten voraus haben, was wir gar nicht in 
die Ratifikation hereinnehmen wollen. 

Wir lehnen daher auch diese Entschließung 
ab, weil sie eine Entschließung ins Leere ist, 
eine Entschließung, die Sie anscheinend für 
Ihre Propaganda benötigen, eine Entschlie
ßung, die aber der Sache nicht dient. Daher 
werden wir ihr keine Zustimmung geben. 

Wir werden als Vertreter der Österreichi
schen Volkspartei jenen verantwortungs
bewußten Weg fortsetzen, der keiner Kaschie
rung in der Sozialpolitik bedarf, den Weg, 
der auch nicht, so wie Sie es meinen, fall
weise irgendwelche Argumente zur Unter
mauerung braucht. 

Die Sozialpolitik, die wir zum großen Teil 
gemeinsam verantworten, die Sozialpolitik, 
die zum großen Teil aus gemeinsamen Be
schlüssen der Kammern und des Gewerkschafts
bundes entsteht, eine Sozialpolitik, die in 
diesem Lande demokratisch - Sie sprechen 
gern von der Demokratie ; meine demokratische 
Einstellung werden Sie nicht bezweifeln -
zu verantworten ist und die fallweise auch der 
Zustimmung der Arbeitgeber bedarf, kann 
man nicht klassenmäßig behandeln ! Daher 
wird die Österreichische Volkspartei fallweise 
in Widerspruch zu Ihren Ansichten kommen, 
weil wir die Gesamtverantwortung, Sie aber 
nur die Klassen sehen. 

So stimmen wir in der Gesamtverantwortung 
zu, lehnen Ihre Entschließungsanträge ab und 
sind stolz, daß wir zum 50. Jahrestag des 
Bestehens der Internationalen Arbeits
organisation ihr ein sehr lebendiges, ein sehr 
gesundes Kind als Geburtstagsgeschenk über
reichen können. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich die Frau Bundesminister für soziale 
Verwaltung Rehor. Ich erteile es ihr. 

Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Rehor : Herr Präsident ! Hohes Haus ! Verehrte 
Damen und Herren Abgeordnete ! Ich werde 
mich kurz fassen, aber ich darf sagen, daß ich 
Ihnen zu dem, was heute hier gesagt worden 
ist, eine Habenseite in der Bilanz für den Be
reich der Sozialpolitik, international und inner
staatlich gesehen, präsentieren kann. 

International : Wir haben, verehrte Damen 
und Herren Abgeordnete, in den letzten Wo
chen und Monaten vier internationale überein
kommen ratifizieren beziehungsweise deren 
Inhalt innerstaatlich erfüllen können. Wir 
haben ein österreichisches Gesetz über die 
Frauennachtarbeit dem Parlament kürzlich 
zur Beschlußfassung vorgelegt und dadurch 
die Voraussetzungen zur Erfüllung des inter
nationalen übereinkommens Nr . 89 geschaffen. 

Wir haben heute das übereinkommen Nr. l02 
über die Mindestnormen für die Soziale Sicher
heit auf der Tagesordnung. Ich darf darauf 
verweisen, daß wir nicht nur das Mindestmaß, 
sondern im wesentlichen dieses übereinkom
men und die Empfehlung erfüllen. Wir haben 
vor wenigen Wochen das österreichische Mut
terschutzgesetz novelliert, eine Anpassung im 
Bereich der Schutzfrist durchgeführt und er
füllen hiedurch voll das internationale Überein
kommen über den Mutterschutz. 

Wir haben heute auf der Tagesordnung das 
internationale übereinkommen Nr. 128, Lei
stungen bei Invalidität, Alter und für Hinter
bliebene beziehungsweise deren Angehörige .  
Auch dieses Übereinkommen können wir nun
mehr ratifizieren. Wir haben zurückliegend bis 
1966 im Bereich des ASVG. eine Anzahl von 
Verbesserungen geschaffen. Dadurch können 
wir nunmehr die übereinkommen Nr. 102 
und 128 ratifizieren. 

Wir haben kurze Zeit zurück das Strahlen
schutzgesetz im Parlament beschlossen. Da
durch wird es möglich sein, auch das über
einkommen über den Strahlenschutz zu ratifi
zieren. Die diesbezüglichen Vorarbeiten werden 
im Herbst eingeleitet. Es besteht die Absicht, 
eine diesbezügliche Vorlage noch im Spätherbst 
in den Ministerrat beziehungsweise in das Par
lament zu bringen. 

Es ist uns darüber hinaus möglich, das über
einkommen Nr. 123 beziehungsweise die Emp
fehlung Nr. 124 über den Schutz der Jugend
lichen im Bergbau zu ratifizieren. Die Be
mühungen darüber reichen lange Zeit zurück. 
Es kam nunmehr zu einer Übereinstimmung 
der beteiligten Ressorts und Interessenver
tretungen. 

Anläßlich des Jubiläums des Internationalen 
Arbeitsamtes können wir nunmehr vier über
einkommen als ratifiziert melden. 

Österreich befindet sich auch im Bereich der 
internationalen Gesetzgebung auf dem Wege 
des Fortschrittes. 

Darüber hinaus, verehrte Damen und Her
ren, darf ich sagen, daß wir auch im Bereich 
der internationalen Sozialen Sicherheit Fort
schritte erreicht haben. Wir haben heute 
das Gegenseitigkeitsabkommen Österreich-
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Deutschland auf der Tagesordnung. Viele 
Jahre hindurch haben wir uns bemüht, einen 
Weg zu finden, um dieses Übereinkommen 
mit allen Beteiligten in übereinstimmung zu 
bringen. Nunmehr liegt es zur Beschluß
fassung vor. 

Ich verweise auf das kürzlich im Parlament 
neu geschlossene Gegenseitigkeitsabkommen 
zwischen Österreich und der Schweiz sowie 
auf jenes zwischen Österreich und Liechten
stein. 

Tausende Österreicher erhalten durch diese 
übereinkommen eine Sicherheit für das Alter 
bei der Anrechnung der Anwartschaften für 
die Pensionen und in den Fällen der Invalidi
tät. Diese übereinkommen bringen auch die 
Anpassung an den neuen Stand der Sozialen 
Sicherheit der vertragschließenden Länder. 
Ich darf in diesem Zusammenhang sagen, daß 
Österreich als kleines Land im Bereich der 
internationalen Sozialpolitik eine aktive Bilanz 
in den letzten Jahren vorlegen kann. 

Verehrte Damen und Herren ! Wenige Worte 
zu der Frage der Europäischen Sozialcharta. 
Es ist hier zum Ausdruck gebracht worden, 
daß wir nur das Mindestmaß erfüllen. Ich darf 
darauf verweisen, daß wir insgesamt 13 Artikel, 
5 sogenannte Kernartikel und 62 numerierte 
Abschnitte zur Gänze erfüllen. 5 Kernartikel 
und 45 numerierte Absätze sind das Mindest
maß. Bei den numerierten Abschnitten er
füllen wir um 50 Prozent mehr, als vorgesehen 
ist. Dieses Maß geht über das "Mindest", 
wie es hier ausgedrückt worden ist, weit hinaus. 

Nun lassen Sie mich, verehrte Damen und 
Herren, in aller Kürze noch zu den Ausfüh
rungen, daß wir in den großen Fragen der So
zialpolitik nicht vorangekommen sind, einige 
Feststellungen treffen. 

Zur Kodifikation des Arbeitsrechtes : Gestern 
haben wir einen bedeutsamen Teilbereich, näm
lich das kollektive Arbeitsrecht, zur Begut
achtung versendet. Ich hoffe sehr, daß wir 
noch in diesem Jahr eine diesbezügliche Re
gierungsvorlage in den Ministerrat beziehungs
weise in das Parlament bringen können. Damit 
werden wir einen wesentlichen Teil der Kodifi
kation des Arbeitsrechtes einer Lösung zu
führen können. Die zurückliegende Arbeit 
im Bereich der Kodifikation war nicht umsonst. 
Die Arbeit unterscheidet sich gegenüber früher 
darin, daß wir in Zusammenarbeit mit Wissen
schaftlern, Fachleuten und Vertretern der 
großen Interessenorganisationen im wesent
lichen eine Übereinstimmung erzielen konnten, 
um einen bedeutsamen Abschnitt in der Kodi
fikation des Arbeitsrechtes in Begutachtung 
zu bringen. 

Darüber hinaus kann ich den Damen und 
Herren Abgeordneten des Parlaments sagen, 

daß wir in einer weiteren großen Frage, die ge
stern zur Debatte stand und heute wieder ange
schnitten wurde, nämlich in der Frage einer 
besseren Witwenversorgung, auf dem Wege zu 
einer Lösung sind. Ich hoffe, daß dieser Weg 
tatsächlich zu einem Erfolg führt. 

Zur Frage der Arbeitszeit bedarf es keiner 
weiteren Ausführungen, da bereits im positiven 
Sinne gesprochen wurde. Der Schritt zum Ge
neralkollektivvertrag wird, wie wir wissen, 
im Herbst vollzogen werden. Im Oktober 
werden auch die Beratungen über das Arbeits
zeitgesetz im Unterausschuß des Sozialausschus
ses im Parlament beginnen. Das Bundesmini
sterium für soziale Verwaltung wird sicherlich 
bereit sein, mitzuhelfen, daß wir in dieser 
Frage zu Rande kommen. 

Was ist auf dem Gebiete des innerstaatlichen 
Arbeitsrechtes als Bilanz der letzten Wochen 
und Monate über das hinaus, was ich schon 
angeführt habe, auszusagen � Ich verweise 
auf das Arbeitsmarktförderungsgesetz. Für 
diese� Gesetz wurde uns vom Ausland An
erkennung gezollt. Die OECD hat in der vor
letzten Nummer ihrer Zeitschrift dieses Gesetz 
positiv kommentiert. Man hat uns bei dieser 
internationalen Organisation Anerkennung da
für gezollt, daß wir nunmehr das erfüllt haben, 
was die Vertreter dieser Organisation vor Jah
ren bei den Erhebungen über die Arbeitsmarkt
politik in Österreich vorgeschlagen haben. 

Wir haben darüber hinaus für die Berg
arbeiter in den letzten Tagen eine Verbesserung 
des Sonderunterstützungsgesetzes beschlossen. 
Wenn dieser Schritt auch nur ein kleiner ist, 
so sind doch alle Schritte Fortschritte für den 
Bereich der Sozialpolitik. 

Nun noch wenige Worte auch zur Frage 
Volksgesundheit. Ich zähle nur einige Gesetze 
auf, die wir kurze Zeit zurückliegend im Par
lament beschlossen haben, um Ihnen die 
Habenseite für diesen Bereich darzustellen. 
Wir haben das KrankenpHegegesetz bedeutsam 
verbessert. Wir haben ein neues Tuberkulose
gesetz beschlossen. Ich verweise ferner auf das 
Strahlenschutzgesetz , das Krebsstatistikgesetz, 
das Epidemiegesetz. Wir werden Ende Juli 
ein Hygienegesetz zur Begutachtung aus
senden, ebenso ein Bazillenausscheidergesetz. 
Wir haben im Parlament eine Novelle zum 
Lebensmittelgesetz liegen. 

Verehrte Damen und Herren! Wir haben 
darüber hinaus in der Kodexkommission ab 
1967 große Kapitel für ein neues Lebensmittel
gesetz in Zusammenarbeit mit den Interessen
vertretungen der Dienstnehmer und der Dienst
geber und mit den zuständigen Ministerien 
neu fertiggestellt und beschlossen. 

Ich komme zum Schluß, verehrte Damen und 
Herren. Die Gewerkschafter verbindet ein 
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Grundsatz. Ich bitte Sie sehr, daß wir diesen 
hochhalten. Wenn es positive Erfolge gibt, 
dann stellen wir diese nicht unter den Scheffel. 
Was in der Gemeinsamkeit der Sozialpartner 
und der zuständigen Ministerien erreicht wer
den kann, ist als positiver Erfolg herauszu
stellen. 

Wir können mit gutem Gewissen für die zu
rückliegenden Wochen, Monate und Jahre 
sagen : Kein soziales Gesetz wurde einseitig 
abgestimmt. Wir haben nicht nur in Gemein
samkeit abgestimmt, sondern auch vorher in 
Gemeinsamkeit die Vorlagen erarbeitet. Ich 
danke allen, die sich bemüht haben, diesen 
oftmals mühevollen, schwierigen Weg zu gehen, 
Dafür hat es nicht gleich eine Ebene gegeben. 

Es ist heute hier zum Ausdruck gebracht 
worden, daß wir diese übereinkommen und 
auch das Gegenseitigkeitsabkommen in letzter 
Stunde in das Haus bringen. Verehrte Damen 
und Herren ! Ich gehöre nunmehr 20 Jahre 
diesem Hause an. Meine Vorgänger Proksch 
und MaiseI hatten genau die gleiche Situation. 
Es gilt eben, den Kampf aufzunehmen, die 
Interessen auszugleichen, um zu einem Er
gebnis und zu einem Erfolg zu kommen. Das 
gilt für die Dienstnehmer, das gilt für die 
Selbständigen. Die einen ringen, und die 
anderen ringen. Immer ist es wesentlich, daß 
wir gemeinsam ringen und gemeinsam zu 
einem Erfolg kommen. (Beifall bei der Ov P.) 

Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet hat 
sich der Herr Abgeordnete Ing. Häuser. Ich 
erteile es ihm. 

bar vor dem Abschluß steht, das Werk der 
Zusammenarbeit der Interessengruppen auf 
der Ebene der sozialen Gesetzgebung, der 
Sozialpolitik im allgemeinen ist und daß man 
sich eben zusammenstreiten mußte, um diese 
Interessengegensätze auszugleichen, dann ist 
das eine Feststellung, die stimmt. Aber sie 
steht doch in krassestem Widerspruch zu dem, 
was Kollege Altenburger gesagt hat, der er
klärt hat, daß man sich immer wieder die Zu
stimmung der Arbeitgeber erringen muß. 

Das sind doch bekanntlich, Kollege Alten
burger - das weißt du so gut wie wir alle -, 
die Schwierigkeiten gewesen, warum in der 
Koalitionszeit viele der gemeinsam in Genf 
und in anderen internationalen Gremien be
schlossenen Gesetze und Empfehlungen dann 
im österreichischen Parlament nicht durch
gesetzt werden konnten. Es hat eben auch in 
der Vergangenheit immer ein Veto, einen Ein
spruch gegeben. Nicht umsonst hat mein 
Fraktionsfreund Horr den Namen Bock ge
nannt. Minister Bock hat immer wieder im 
Namen der Arbeitgeber, im Namen des Wirt
schaftsbundes der ÖVP Einspruch erhoben, 
und daher konnten alle diese Dinge nicht er
füllt werden . 

Nun darf ich zu der Erfolgsliste, die die 
Frau Bundesminister hier vorgetragen hat, 
sehr offen fragen : Ja, meine Damen und Her
ren, stehen wir schon vor der W ahl � Es wurde 
hier verschiedenes als besondere Leistung der 
ÖVP im Rah men der letzten drei Jahre ange
führt. Man kann es einschränken und kann 
sagen : im Rahmen des letzten Jahres, denn 

Abgeordneter lng. Häuser (SPÖ) : Meine sehr zweieinhalb Jahre war ja ein völliger Stillstand 
geehrten Damen und Herren ! Wenn Sie der f d G b � 11 I h M . . d hl ' h .. dl' h 

au iesem e iete .lestzuste en. c erinnere 
emung SIn , was mensc IC verstan 1C d' D' k . d' . hi f" h t h b , d ß '  h d' d "  h l'  h 

an Je JS USSIOn, Je wIr er ge u r a en. 1st, a WIr nun nac lesen rel SlC er lC M b ··h . . k 
. h h l '  ht T h d R h b 

I an emu t SICh Jetzt, sozusagen napp vor 
mc t se r eIC en agen sc on er u e e- T hl ß . , . 11 . h 
d "  f d d f ' ht ' Ab d t 

orsc u , eImges zu tun, was man Vle eIC t 
ur en, a�n ar mc em geor ne er als Aufhänger für die Wahl ganz gut verwen-

Ihrer ParteI zum Rednerpult kommen und so- d k S h t d D b tt b 't d . 1 S d h '  Z "  d en anno 0 a er e a en el rag es 
zusagen m etzter tun e noc eInen un - K 11 Al'" b kl M h 
f nk r (Z

· 
b . d SPO" ) 

0 egen lien urger ge ungen. an mac t 
u en Wel'len, �ushmmung et er . . . h '  d ÖIr I' hk . h h k W .. d' R d d F B d . . J etzt l asc m er lient lC eIt noc sc mac -

are 1e e e er rau un esmlnIster sozu- h ft . 11 d' ÖVP R . . .  a , was wu' a es leser - egIerung 
sagen der Abschluß dIeser VIer Tagesordnungs- . 1 F t h 'tt d k h b . .  an SOZla en or ,sc rl ,en zu ver an en a en. 
punkte gewesen, auch mkluslve der Gesamt- D '  " 11' Ab . d · · h '  
d 11 " b  d '  T'" k '  d S ·  I as 1st verstaUt ICh ,  er es sln Ja Immer In 

arste u�g u er . Ie . atJg eI� es oZla - noch fast neun Monate bis zur Nationalrats-ressorts m den bIsherIgen dreI Jahren der . 1 1 d f" di W hl ' A . ht ÖVP All . . d h"  . d 
w a l ,  wenn er ur e a m USSIC ge-

- e.lIll::egJerung, ann at.ten WIr as nommene Zeitpunkt stimmt, und da haben Sie 
wahrschemlIch auch zur Kenntllls genommen. h ' . . d G I h 't d 

. 
d .  d . .  noc Immer genugen e egen eI , as m 

Aber le Antwort er Frau BundesmIlllster d . 0· ' Ir tl ' 1 k 't t (Ab A l t 
h d h . .  ß . , er ueu 10 1 eI vorzu ragen. g. e n-

at nun oc eI�lgerma en elgenartJ� ge- buge r : Ich habe nur die Rede des Kollegen 
klungen, und zwar 1m Zusammenhang mIt der Bk . k b ') Ab d K 11 Sk ' k "lli t" dli h R d d' . F d 

rde eantwortet . er er 0 ege flte 
vo  g unvers an c e� e e, le mem reun hat sachliche Feststellungen getroffen ! Kol-
�ollege Al�enburger �ler gehalt�n hat. (N euer- lege Altenburger , du kannst das doch nicht 
ltche ZU8ttmmung bet der SPÖ.) abstreiten ! Diese sachlichen Feststellungen 

Wenn die Frau Bundesminister etwa sagt, gehen dahin, daß viele europäische Länder -
daß vieles von dem, was insbesondere in der wir vergleichen uns immer mit europäischen 
letzten Zeit erreicht worden ist, was unmittel- Ländern und nicht mit den Entwicklungs-
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gebieten, wo natürlich andere Voraussetzungen 
bestehen - diese auf der Ebene des Inter
nationalen Arbeitsamtes festgelegten Bedin
gungen und Empfehlungen ratifiziert haben und 
Österreich immer wieder hinten geblieben ist . 

Ich könnte jetzt die Frau Bundesminister als 
Zeuge anrufen. Du selbst hast es in deinem 
Debattenbeitrag gesagt : Angesichts des 
50. Geburtstages der ILO kann nun Österreich 
glücklich drei Ratifikationen präsentieren. 
Aber im selben Atemzug sagst du : Wir lehnen 
den Entschließungsantrag ab, weil wir uns 
nicht unter Druck setzen lassen, weil wir sowieso 
genügend Eigeninitiative haben. - Dann 
warten wir also wahrscheinlich mit a11 den 
anderen Ratifikationen, bis die ILO den 
100. Geburtstag hat ! (Zustimmung be'i der 
SPO. )  SO klang das ungefähr, was hier vor
getragen wurde. 

Wir sollten wirklich nicht unsere Leistungen 
im gesamten Bereich der Sozialpolitik und der 
Sozialversicherung - ich stimme hier mit der 
Frau Bundesminister völlig überein - unter 
den Scheffel stellen. Aber wir müssen dann 
auch sagen, daß diese Sozialpolitik und diese 
Ergebnisse der Sozialversicherung das Werk der 
gemeinsamen Arbeit in der Koalitionszeit 
und nicht das jetzige Werk der ÖVP sind. 
(Beifall bei der SpO.) 

Ich möchte auch ganz kurz eine sehr sach
liche Feststellung treffen. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren ! Gewöhnen wir uns doch 
an, wenn hier Zwischenrufe gemacht werden, 
sie nicht in der Form zu beantworten, daß man 
etwas, was man gar nicht beweisen kann, als 
dumm hinstellt. Wenn jemand hier sagt : 
Das ist nicht wahr !, dann kann man nicht ant
worten : Das ist das dümmste Argument ! -
Denn man kann den Betreffenden auffordern, 
den Beweis zu erbringen. \Venn er ihn nicht 
erbringen kann, dann hat er einen falschen 
Zwischenruf gemacht. Ich werde jetzt gleich 
die Behauptung, daß etwas nicht wahr ist, 
beweisen. Ich werde jetzt beweisen, daß das, 
was Kollege Altenburger hier gesagt hat, 
nicht wahr ist. Er hat hier im wesentlichen 
damit argumentiert, daß Kollege Skritek in 
seiner Rede darauf hingewiesen hat, wie lange 
man auf verschiedene Ratifizierungen warten 
mußte, und er hat vor allem darauf hinge
wiesen, daß seit dreieinhalb Jahren, also seit 
April 1966, hier in diesem Hause mit Ausnahme 
der letzten Wochen in dieser Hinsicht über
haupt nichts geschehen ist, überhaupt nichts ! 
Und ich erinnere -Sie können es nachlesen . . . 
(Abg. A ltenburger:  Das ist jetzt unwahr I) 
Das ist völlig wahr ! Kollege Altenburger , du 
kannst mir jetzt eine der Ratifikationen nen
nen, die wir vom April 1966 bis zur Ratifi
kation, betreffend, ich glaube, Nachtarbeit 

und Mutterschutz, hier beschlossen haben. -
Eben keine ! (Der Präsid ent übernimmt 
wieder aen Vorsitz.) 

Das hat Kollege Skritek hier aufgezeigt. 
Er hat dann ferner aufgezeigt, was im Rahmen 
der heute hier vorliegenden Materie an sich 
akzeptiert und was sozusagen ausgeklammert 
wird. In dieses Problem hast du also einge
hakt und das Argument gebracht, daß man 
auch unter sozialistischer Ministerschaft im 
Sozialministerium 1952 eine Ratifikation zu
rückgestellt hat, um die Entwicklung bei 
einem Gesetz nicht zu stören. Uns allen ist 
bekannt, worum es geht, wir brauchen uns 
damit gar nicht zu beschäftigen. 

Aber nun kommt das Argument : Wir stellen 
heute auch einen Teil der Sozialcharta zurück, 
dies unter dem Blickwinkel, daß wir vor einer 
gesetzlichen Regelung stehen. 

Ich darf Ihnen, meine verehrten Damen und 
Herren, die Sie sich das im Detail nicht ange
schaut haben, sagen, was wir nach der Meinung 
des Kollegen Altenburger nicht ratifizieren 
können, weil wir vor einer gesetzlichen Rege
lung stehen. Wir können immer dann etwas 
nicht ratifizieren, wenn allenfalls unsere beab
sichtigte gesetzliche Regelung schlechter ist 
als die Normen, die man uns im Rahmen der 
Empfehlung oder der Ratifikationsurkunde 
vorschreibt. Was kann die ÖVP nicht akzep
tieren � Artikel 2 :  "Das Recht auf gerechte 
Arbeitsbedingungen" . Passen Sie jetzt gut auf, 
meine Damen und Herren, denn das ist ja  
als Argument von Ihnen gebracht worden : 

, , 1 .  eine angemessene tägliche und wöchent
liche Arbeitszeit vorzusehen, wobei die Ar
beitswoche fortschreitend zu verkürzen ist, 
soweit die Produktivitätssteigerung und andere 
mitwirkende Faktoren dies gestatten ;" .  

Ich darf Ihnen sagen, daß Arbeitgeberver
treter der ÖVP im Rahmen des Sozialaus. 
schusses argumentiert haben, das sei der Haupt
grund, warum man nicht ratifizieren kann, 
denn das würde, so meinen sie, heißen, daß man 
fortschreitende, also ständige Arbeitszeitver. 
kürzungen machen müsse. 

Jeder, der einigermaßen mit den Wirtschafts. 
und Sozialverhältnissen vertraut ist, wird sich 
völlig darüber klar sein, daß damit gemeint ist : 
in entsprechenden Etappen auf Grund der 
Entwicklung der Produktivität der Wirtschaft 
und so weiter. Das ist jetzt zumindest auf 
Kollektivvertragsebene bis zum Jahre 1975 
mit den Vertragspartnern vereinbart. Was also 
dort kollektivvertraglieh vereinbart ist, ent· 
spricht, wenn wir es in ein Gesetz kleiden, 
diesem Punkt. 

Ich weiß, wir haben im Herbst die Fort
setzung der Beratungen. Wenn man also sagt, 
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diesen Punkt könne man nicht akzeptieren und 
nicht ratifizieren, dann können wir doch, 
glaube ich, berechtigte Bedenken haben, ob 
man auch bereit ist, auf gesetzlicher Ebene 
das festzulegen, was kollektivvertraglich be
reits vereinbart ist. 

, ,2.  bezahlte öffentliche Feiertage vorzu
sehen ;" - das können wir nicht ratifizieren. 

, ,3. die Gewährung eines bezahlten Jahres
urlaubs von mindestens zwei Wochen vor
zusehen ; "  - Sie können es nicht ratifizieren. 

,,4. die Gewährung zusätzlicher bezahlter 
Urlaubstage oder einer verkürzten Arbeitszeit 
für Arbeitnehmer vorzusehen, die mit von der 
innerstaatlichen Gesetzgebung bezeichneten ge
fährlichen oder gesundheitsschädlichen Ar
beiten beschäftigt sind ; "  - das können Sie 
nicht ratifizieren. 

Und schon kommt der letzte Punkt : "eine 
wöchentliche Ruhezeit sicherzustellen, die, 
soweit wie möglich, mit dem Tag zusammen
fällt, der in dem betreffenden Land oder Be
zirk durch Herkommen odel' Brauch als Ruhe
tag anerkannt ist". 

Meine Damen und Herren ! Wenn Sie diese 
fünf Punkte betrachten, dann frage ich, ob 
ein einziger auf der rechten Seite dieses Hauses 
der Meinung ist, daß wir nicht in der Lage sind, 
diese Mindestnormen im Rahmen des Arbeits
rechtes in ein Gesetz zu kleiden. Sie sind doch 
effektiv bereits praktisch wirksam. Was uns 
noch fehlt, ist ja nur, sie in ein Gesetz zu klei
den, und das ist die Forderung dieses Punktes. 

Meine Damen und Herren ! Das ist die Kern
frage. Wenn Sie nämlich das ratifiziert hätten, 
dann hätten Sie automatisch auch die Ver
pflichtung übernommen, ein Arbeitszeitgesetz 
in nächster Zeit zu beschließen, und zwar in den 
Grenzen, die für alle Arbeitnehmer vorgesehen 
sind. Wir wissen, daß Sie nicht dazu bereit sind 
oder nur sehr schwer dazu bereit sein werden, 
wenn Sie nicht unter dem Druck derer stehen, 
die zu der großen Masse, zu den Arbeitnehmern, 
zu den Arbeitern, zu den Angestellten und Be
amten und auch zu den Arbeitnehmern im 
Rahmen des öffentlichen Dienstes, gehören. 

Gerade mit der Feststellung, die Kollege 
Altenburger hier getroffen hat, also mit dem 
Vergleich, daß man im Jahre 1952 gleichsam 
eine Zurückstellung einer Ratifizierung vorge
nommen hat, um ein Gesetz nicht zu stören, 
habe ich jetzt nachgewiesen, daß das kommende 
Gesetz gar nicht gestört werden kann, weil 
man diese Normen erfüllen muß, wenn man 
das ratifiziert hat. 

Dann hat er noch etwas hier angeschnitten : 
Man kann doch nicht etwa ein Abkommen und 
eine Empfehlung ratifizieren, die sich mit dem 
Tragen schwerer Lasten be8chäftigen, weil, so 

hat er gemeint, diese Angelegenheit diffizil ist, 
schwer zu lösen ist, schwer in Normen zu 
kleiden ist. Sodann hat er darauf hingewiesen, 
daß seit 1958 ein Ausschuß im Sozialministe
rium besteht - das war bezeichnend -, ein 
Ausschuß, in dem - so hat er gesagt - doch 
die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund 
und das Sozialministerium vertreten sind. 
Dieser Ausschuß hat bis jetzt noch keine Mög
lichkeit gehabt, zu einem Ergebnis zu kommen. 

Ja, Kollege Altenburger, weißt du nicht, 
daß in diesem Ausschuß auch die Arbeitgeber 
vertreten sind � Ist dir das unbekannt � 
Weißt du nicht, daß uns in diesem Ausschuß 
so wie in der Kodifikationskommission die 
größten Schwierigkeiten für ein Weiterkom
men immer wieder von den Vertretern der 
Unternehmerseite gemacht werden � Das ist 
die entscheidende Antwort. (Zustimmung bei 
der 8PO.) 

Das darfst du doch nicht so in der Öffent
lichkeit darstellen, als würden selbst die eigenen 
Bereiche - so war doch deine Darstellung -, 
die eigene Interessenorganisation der Arbeit
nehmer nicht in der Lage sein, jene Normen 
aufzustellen, die notwendig sind, um dieser 
Empfehlung Rechnung zu tragen. Der HTV 
kann es, und die anderen Beteiligten, die Ar
beiterkammer, können es, aber jene Normen, 
die die Gewerkschaften, die die gesetzlichen 
Arbeitnehmerinteressenorganisationen aufstel
len, finden keine Zustimmung bei der 
Arbeitgeberseite. 

Wir haben genau das gleiche Problem wie 
bisher in allen Fragen : Wenn es darum geht, 
auf der gemeinsamen Interessensebene etwas zu 
erreichen, dann muß eben eine Gemeinsamkeit 
gesucht werden. Wenn die andere Seite ihr 
ständiges Njet sagt, dann gibt es eben keine 
Einigung und dann arbeitet man von 1958 bis 
1969 völlig ergebnislos, dann arbeitet man von 
1 966 bis 1969 im Rahmen der Kodifikation, 
und wir sind sicherlich sehr glücklich, daß man 
nach drei Jahren ein Teilstück dieser Kodifika
tion so weit hat, daß man es zur Begutachtung 
ausschickt. 

Das sind die Schwierigkeiten, die man auch 
der Öffentlichkeit sagen muß. Man darf das 
als Gewerkschaftsvertreter nicht etwa so dar
stellen, als wären wir selbst nicht in der Lage 
oder wüßten wir selbst nicht, wo die notwendi
gen Grenzen für eine solche Regelung in bezug 
auf das Tragen schwerer Lasten liegen. 

Damit kann ich schon zum Schlusse kommen, 
meine Damen und Herren. Kollege Alten
burger hat eigentlich alles klar gesagt. (Abg. 
A lt e nburge r :  Na also I) Ich verweise auf den 
Dank an die Österreichische V olkspartei da
für, daß wir nach dreieinhalb Jahren endlich 
Teile a11 dessen akzeptieren, was Kollege Alten-
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burger als Vertreter der Arbeitnehmer, was 
unsere Regierungsvertreter und - ich weiß es 
nicht - vielleicht sogar auch die Arbeitgeber
vertreter in Genf beschlossen haben. Dort 
stimmt man für solche Entschließungen, für 
solche Empfehlungen, aber im eigenen Lande 
braucht es dann Jahrzehnte - ich übertreibe 
jetzt nicht -, auf jeden Fall viele, viele Jahre, 
damit Teile dieser damals beschlossenen ge
meinsamen N armen erfüllt werden können. 

Dann braucht man, wenn man einen Teil 
all dessen als Geburtstagsgeschenk auf den 
Tisch legt, für die Öffentlichkeit den Dank an 
seine eigene Partei, die eigentlich verpflichtet 
gewesen wäre, das schon vor langer Zeit zu 
erledigen ; doch sie konnte in ihren Bünden 
keine Einigung erzielen. 

Jetzt kommt das Entscheidende. Damit 
möchte ich jetzt abschließen. Meine Damen 
und Herren I Es ist dem Kollegen Skritek vor
geworfen worden, daß er hier einen Schwanen
gesang angestimmt hätte. Das ist eine Auf
fassungssache. Ich stelle hier fest, daß es Auf
gabe parlamentarischer Auseinandersetzungen 
ist, vom Standpunkt der einzelnen Parteien 
aufzuzeigen, wie sie zu diesem oder jenem 
Problem stehen, aufzuzeigen, ob und in welcher 
Form ihrer Meinung nach das betreffende Pro
blem hätte anders gelöst werden können. Nur 
das hat Kollege Skritek gemacht. Er hat 
festgestellt, daß wir uns seit Jahren um Ratifi
kationen bemüht haben. Ich denke da an 
unsere leider verstorbene Kollegin Rosa Weber, 
die von diesem Pult aus sehr oft an die Frau 
Sozialminister und an den früheren Sozial
minister die dringende Bitte gerichtet hat, 
im Interesse der Arbeitnehmer doch endlich 
die wichtigsten Urkunden zu ratifizieren, da
mit unser Land endlich im Rahmen der ge
samten europäischen und der Weltöffentlich
keit als sozial fortschrittlicher Staat dasteht. 

Mit dem Dank an die eigene Partei, mit der 
Feststellung, Sie bedürfen keiner Aufforderung, 
ist es nicht getan ! Seit dreieinhalb Jahren 
wurden von uns diese Forderungen immer 
wieder erhoben, aber dann bringen Sie die 
Erfüllung von selbst sozusagen knapp vor Tor
schluß und stellen die Behauptung auf, das 
Sozialministerium arbeite sehr positiv. Wir 
Sozialisten haben eine andere Vorstellung von 
positiver Arbeit ! (Lebhafter Beifall bei der 
SPÖ.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Die Debatte ist geschlossen. - Die 
Berichterstatter verzichten auf das Schluß
wort. 

Wir gelangen nunmehr zur Abst im mung, 
die ich über jede der fünf Vorlagen getrennt 
vornehmen werde. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung über 
das Zusatzabkommen zum Abkommen vom 
22. Dezember 1966 zwischen der Republik 
Österreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über Soziale Sicherheit. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, dem 
gegenständlichen Zusatzabkommen samt An
lage die Genehmigung zu erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - E i n s t i m m i g  ange� 
n o m m en. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über 
die Europäische Sozialcharta. 

Ich bitte zunächst jene Damen und Herren, 
die dem Antrag des Berichterstatters beitreten, 
der Europäischen Sozial charta samt Anhang 
und einer Erklärung der Republik Österreich 
gemäß Artikel 20 Abs. 2 der Charta - letztere 
unter Berücksichtigung der im Ausschuß
bericht angeführten Textberichtigung - die 
Genehmigung zu erteilen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n sti m m ig a n g e n o m men. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die im Sinne des Antrages des Berichterstatters 
ihre Zustimmung geben, festzulegen, daß der 
gegenständliche Staatsvertrag im Sinne des 
Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n
st immig  a ng e n o m m en. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den E n t s chl i e ß u n g s antrag der Abge
ordneten Skritek und Genossen, betreffend die 
Ratifizierung internationaler Übereinkommen. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist die 
Minderheit. Abgele h n t .  

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über das übereinkommen (Nr. 102) betreffend 
die Mindeatnormen der Sozialen Sicherheit. 

Ich bitte zunächst jene Damen und Herren, 
die dem Antrag des Berichterstatters beitreten, 
dem gegenständlichen übereinkommen samt 
Anhang und einer Erklärung der Republik 
Österreich die Genehmigung zu erteilen, sich 
von den Sitzen zu erheben. - E i n s t i m m i g  
angenomm en. 

Ich bitte nunmehr jene Damen und Herren, 
die im Sinne des Antrages des Berichterstatters 
ihre Zustimmung geben, festzulegen, daß der 
gegenständliche Staatsvertrag im Sinne des 
Artikels 50 Aba. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen 
ist, sich von den Sitzen zu erheben. - E i n
st immig angen o m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über das übereinkommen (Nr. 128)  betreffend 
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Leistungen bei Invalidität und Alter und an 
Hinterbliebene. 

Ich bitte zunächst jene Damen und Herren, 
die dem Antrag des Berichterstatters beitreten, 
dem gegenständlichen Übereinkommen samt 
Anhang und Erklärungen der Republik Öster
reich die Genehmigung zu erteilen, sich von den 
Sitzen zu erheben. - E i nst i m m i g  a nge
n o m m en. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die im 
Sinne des Antrages des Berichterstatters ihre 
Zustimmung geben, festzulegen, daß der gegen
ständliche Staatsvertrag im Sinne des Arti
kels 50 Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, 
sich von den Sitzen zu erheben. - E i n s t i m
m i g  a n g e n o m m e n. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den E n t s c h l i e ß u n g s a n t r a g  der Ab
geordneten Skritek und Genossen, betreffend 
Übernahme der Verpflichtungen aus dem Teil II 
und UI des tJbereinkommens. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die diesem 
Entschließungsantrag ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist 
die Minderheit. A b g e l e h nt. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über den Bericht der Bundesregierung betref
fend Übereinkommen (Nr. 127) über die 
höchstzulässige Traglast für einen Arbeit
nehmer und Empfehlung (Nr. 128) betreffend 
die höchstzulässige Traglast für einen Arbeit
nehmer. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die dem 
Antrag des Berichterstatters beitreten, den 
gegenständlichen Bericht der Bundesregierung 
zur Kenntnis zu nehmen, sich von den Sitzen 
zu erheben. - E i n s t i m m i g  a n g e n o m m en. 

Die Tagesordnung ist e r s c h ö p ft. 
Im Einvernehmen mit den Parteien lege 

ich dem Hohen Hause folgenden Antr ag 
vor : 

Der Herr Bundespräsident wird ersucht, 
die Frühjahrstagung 1969 der XI. Gesetz
gebungsperiode des Nationalrates mit 
15.  Juli 1969 für beendet zu erklären. 
Ich bitte jene Damen und Herren, die diesem 

Antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Dieser Antrag ist e i n
s t i m m i g  a n g e n o m m en. 

Ferner lege ich im Einvernehmen mit den 
Parteien dem Hohen Hause noch folgenden 
A n t r a g  vor : 

Der Untersuchungsausschuß zur Unter
suchung von Vorfällen im Bundesmini
sterium für Inneres wird beauftragt, seine 
Arbeiten auch in der tagungsfreien Zeit 
fortzusetzen. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch 
diesem Antrag ihre Zustimmung geben, sich 
von den Sitzen zu erheben. - Dieser Antrag 
ist ebenfalls e i n s t i m m i g  a n g e n o m m e n. 

Hohes Haus ! Meine Damen und Herren ! 
Der Abschluß der Frühjahrssession gibt immer 
Gelegenheit zu einigen grundsätzlichen Be
merkungen. Das Thema für diesmal sei die 
Form und Art, mit der manche Massenmedien 
Kritik am Parlamente üben, wobei völlig 
außer Diskussion steht, daß es gewiß sachliche 
Gründe für mancherlei berechtigte Kritik 
gibt. Aber ein altes Sprichwort sagt : Der Ton 
macht die Musik ! 

Lassen Sie mich daher das, was uns nicht 
gefällt, in sechs Punkten zusammenfassen, 
wobei wir keineswegs auf Selbstkritik ver
zichten wollen. 

1 .  Es gibt eine österreichische Spezialität 
der Kritik am Parlament sowie an sonstigen 
demokratischen Institutionen und Personen, 
die es in der gesamten freien Welt nicht gibt. 
Es sind abwertende Pauschalurteile ;  man kri
tisiert das  Parlament, d i e  Parteien und d i e  
Politiker. In der freien westlichen Welt 
kritisiert man nie d a s  Parlament, nämlich die 
Institution, sondern eine bestimmte Partei 
und eine bestimmte Person, mit deren Hand
lungen, Unterlassungen oder Zielsetzungen 
man nicht einverstanden ist, das heißt, man 
kritisiert die Spieler je nach der persönlichen 
politischen Überzeugung. Welchem Fuß
ballfan würde es etwa einfallen, das Fußball
spiel an sich und alle Fußballer pauschal zu 
kritisieren, wenn dieser oder jener Verein 
schlecht spielt oder irgendein Tormann ver
sagt 1 

2. Wir scheuen, wie bereits erwähnt, keiner
lei sachliche Kritik. Sie gehört, wie die Luft 
zum Atmen, zu den Wesensmerkmalen einer 
demokratischen Gemeinschaft. Aber sie hat 
nur dann einen positiven Wert für Volk und 
Staat, wenn sie in Ton und Ausdrucksweise 
nicht zu einer Abwertung des parlamentarischen 
Systems im Bewußtsein der öffentlichen Mei
nung führt. Diffamierende und beleidigende 
Äußerungen über die angeblich mangelhafte 
Arbeitswilligkeit der Abgeordneten sind wahr
haftig kein sachliches Argument in der sicher 
berechtigten Diskussion über den Arbeitsplan 
des Parlaments. Schließlich ist die Ehre von 
Männern und Frauen, deren Arbeitswoche 
nicht 40, sondern 50 und 60, ja sogar 70 Stunden 
zählt, genau das gleiche Rechtsgut, das der 
Staat allen seinen Bürgern durch seine Rechts
ordnung garantiert und schützt. Die Tatsache, 
daß solche abfällige Werturteile juristisch 
meist nicht faßbar sind, enthüllt deutlich 
die eigentliche Problematik. Denn die Masse 
des Volkes ist keine Versammlung von Rechts-
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gelehrten. Sie prägt ihre Werturteile nach 
dem, was sie ständig hört und liest. Im Ent
stehen einer seelischen Bereitschaft liegt näm
lich die politische Gefahr, weil sie für eine 
außerparlamentarische Opposition ein geradezu 
idealer Nährboden ist. Man sollte doch die 
Lehren unserer jüngsten Geschichte nicht ver
gessen. Schon einmal diffamierte man das 
parlamentarische System und konnte so auf 
seinen Trümmern eine Diktatur errichten, 
für die dann das Volk mit Blut und Tränen 
zahlte. 

3 .  Sicher ist der Parlamentarismus in mehr
facher Beziehung reformbedürftig. Aber welche 
menschliche Institution ist das denn nicht � 
Wir sollten daher die Reform bejahen, aber 
nicht hektisch diskutieren, denn sie iEt in ihrer 
Problematik vielschichtig und kompliziert. 
Die Fragen reichen doch bis in die Tiefe der 
strukturellen Wurzeln unserer modernen In
dustriegesellschaft und von da bis an die 
Oberfläche und Außenseite unserer Geschäfts
ordnung. Es ist heute weder Zeit noch Muße, 
diese gesamte Problematik auch nur mit weni
gen Stichworten zu umreißen. Ich werde 
mich aber zu Beginn der HerbstsessiQn neuer
lich um die Konstituierung eines Ad hoc
Ausschusses bemühen, der in Ruhe den ge
samten Problemkreis erörtern und studieren 
soll. Lassen Sie mich freilich dazu sagen : 
Eine Änderung von Geschäftsordnungs- und 
V erfassungsparagraphen ist noch lange keine 
Garantie für das Funktionieren des Parlamen
tarismus ; entscheidend ist und bleibt die 
demokratische Gesinnung derer, welche zu 
ihrer Handhabung berufen sind, egal, . ob das 
Paragraphen-Netz lückenhaft oder formal
juristisch ausgeklügelt ist. 

4. Auch zu dem Schlagwort vom vielgeläster
ten "Parteienstreit" sei mir eine Feststellung 
gestattet. Ich meine jetzt nicht die Lautstärke, 
sondern die Tatsache der Auseinandersetzung. 
Angesichts dieses gedankenlos nachgeplapper
ten Schlagwortes könnte man die Frage stellen : 
Weshalb wählen denn eigentlich die Wähler 
politische Parteien ? Doch deshalb, weil sie 
für ihre Auffassungen und Interessen die orga
nisatorische Plattform bilden ! Weshalb ent
senden denn die Wähler Abgeordnete in das 
Parlament ? Doch deshalb, damit sie dort mit 
allem Nachdruck diese Auffassungen und In
teressen wahrnehmen und vertreten ! Es ist 
ein merkwürdiges Phänomen, daß diese im 
parlamentarischen System liegende Form der 
Auseinandersetzung so mißverstanden wird. 
Sie ist doch der billigste Kaufpreis dafür, 
damit wir nicht jene andere Form der Ausein
andersetzung, die wir in den Bürgerkriegen 
des Jahres 1934 so leidvoll erlebten, neuerlich 
erleben müssen. 

5. Der Vorwurf mangelnder Arbeitswilligkeit 
des Parlaments ist übrigens mehr als merk
würdig, denn manche Kritiker haben offenbar 
vergessen, was sie noch im Vorjahr so nach
haltig kritisierten. Man beanständete die 
Unzahl von Tagesordnungspunkten in den 
letzten Sitzungen am Schlusse einer Session. 
Man erhob den Vorwurf, daß die Abgeordneten 
in den Ausschüssen sich nicht genügend 
Zeit für gewissenhafte Arbeit nehmen ; man 
beanständete die "Hudelei" und kritisierte 
oberflächliche legistische Formulierungen, die 
ständige Novellierungen zur Folge hätten. 
Mit einem Wort : Man beschuldigte das Parla
ment, daß es sich zu einer "Jasagemaschine" 
degradiere. Genug der Beispiele für die sich 
so widersprechende Kritik. Ganz abgesehen 
davon wird von der Kritik ständig vergessen, 
daß bei der Erstellung des Arbeitsplanes 
auch die technischen und personellen Möglich
keiten eine wesentliche Rolle . spielen. Die 
Staatsdruckerei, unsere Hausdruckerei ,  unser 
Kanzleipersonal, das für den kleinsten Druck
fehler verantwortlich ist, waren häufig bis 
in die tiefe Nacht beschäftigt. Ich möchte des
halb unserer Beamtenschaft, den Stenographen, 
dem technischen Personal, und nicht zuletzt 
auch dem Parlamentsdirektor, im eigenen 
sowie im Namen aller Abgeordneten auf das 
herzlichste und aufrichtigste für ihre gewissen
hafte Arbeit danken. (Allgemeiner Beifall.) 
Trotz aller eben erwähnten Schwierigkeiten 
ist auch in dieser Frühjahrssession eine beacht
liche Zahl von Vorlagen verabschiedet worden, 
von denen nicht wenige von besonderer poli
tischer Bedeutung sind. 

6. Nun auch eine Bemerkung über gelegent
liche Lärmszenen im Parlament, die von der 
Öffentlichkeit nie gut aufgenommen wurden. 
Aber ich habe das Fernsehen ersucht, ob es 
nicht einen Film über ausländische Parla
mente zusammenstellen könnte. Erst in diesen 
Tagen erlebte die "Mutter aller Parlamente", 
das britische, einen Sturm, wie es ihn bei uns 
noch nie gegeben hat und hoffentlich auch nie
mals geben wird . Gestatten Sie mir trotzdem 
eine grundsätzliche Bemerkung : Nur in jenen 
Parlamenten mögen Sturmszenen unvermeid
bar und fast sogar logisch sein, in denen starke 
Parteien sitzen, die den Parlamentarismus 
stürzen und durch eine Gewaltherrschaft 
ersetzen wollen ; in jenen Parlamenten aber, 
in denen sich alle Parteien zur Demokratie 
als Dauereinrichtung bekennen, muß sorg
fältig darauf geachtet werden, daß nicht die 
demokratische Glaubwürdigkeit verlorengeht 
und damit der Weg für den Einzug wirklich 
antidemokratischer Kräfte in das Parlament 
freigelegt wird. Daraus ergibt sich eine 
doppelte Verpflichtung. Die Journalisten soll
ten darauf achten, daß sie nicht in Sensations-
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berichten parlamentarische Lärmszenen gleich 
echten Sturmszenen kommentieren, und die 
Abgeordneten sollten nicht vergessen, daß 
sie in einem Glashaus sitzen, in das die Öffent
lichkeit von allen Seiten hineinblickt. Mein 
Wunsch und meine Bitte ist, daß alle gemein
sam, Massenmedien und Abgeordnete, unserem 
Volke bewußt machen, wie sehr der Parlamen
tarismus sein ureigenstes Interesse ist, denn 
er allein, er ganz allein, sichert den Bürger
frieden und die Freiheit. 

Hohes Haus ! Nach diesen grundsätzlichen 
Bemerkungen, die mir als Sprecher des Hauses 
gegenüber der Öffentlichkeit in unser aller 
Interesse notwendig erschienen, nun auch ein 
Wort des Dankes an Sie, meine Damen und 
Herren Abgeordneten. Sie haben mit Fleiß 
und viel Zeitaufwand gewissenhaft alle Vor
lagen studiert und beraten, wobei es nicht 
entscheidend ist, ob Sie allen Vorlagen zu
stimmten oder sie ablehnten, denn der Zeit
aufwand für Studium und Beratung bleibt 
der gleiche. 

Ich wünsche Ihnen daher erholsame Ferien 
und eine weitgehende Regeneration an Geist 
und Körper, denn der Herbst wird an uns 
alle hohe Anforderungen stellen. Ich wünsche 
Ihnen, daß Sie in den kargen Urlaubswochen 
auch Stunden der Selbstbesinnung finden, 
denn wir alle brauchen eine Distanz zu dem 
vordergründigen innenpolitischen Geschehen, 
damit wir nicht das Untergründige, das Dro
hende unserer revolutionären Gegenwart ver
gessen und damit das Friedenseiland Österreich 
in einer sturmbewegten Welt gefährden. 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, 
wünsche ich Ihnen nochmals frohe und schöne 
Urlaubstage. (Allgemeiner lebhafter Beifall.) 

Die Sitzung ist g e s c h l ossen. 

Nach Schluß der Sitzung begeben sich die 
Abgeordneten Dr. Witha lm, Dr. Pitter man n 
und Dr. van Tongel  zum Präsidenten und 
sprechen ihm im Namen ihrer Klubs die besten 
Wünsche für die Sommerferien aus. - Neuer
licher allgemeiner Beifall. 

SchluJi der Sitzung : 20 Uhr 5 Minuten 

OsterreidUsdte Staatsdnu::kerei. L0023499 

149. Sitzung NR XI. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)34 von 34

www.parlament.gv.at




